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Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf,

Montag, den 10. Juli 1922.

Nach dem in der St, Lambertuskirchefür die Abgeordnetenkatholischen, in der Friedens-
kirche für die Abgeordneten evangelischen Bekenntnisses abgehaltenen Gottesdienste versammelnsich
die Mitglieder des auf heute einberufenen 63. Rheinischen Provinziallandtags gegen 12 Uhr im
Sitzungsscialedes Ständehauses.

Der Staatskommissar, Oberpräsidialmt Dr. Brandt, eröffnet den Provinziallandtag mit
einer Ansprache. (Vergleicheden stenographischen Bericht.)

Als das an Jahren älteste Mitglied des Provinziallandtags wird der Abgeordnete
Dr. Olbertz aus der Reihe der Anwesendenermittelt. Der Abgeordnete übernimmt als Alters¬
präsident den Vorsitz mit einer Ansprache (vergleiche den stenographischen Bericht) und beruft die
beiden jüngsten Mitglieder des Provinziallandtags, die Abgeordneten Knab und Gertner, als
Schriftführer und Stimmzähler.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten stattfindendenAuszählung des Provin¬
ziallandtags ergibt der Namensaufruf die Anwesenheitvon 145 Mitgliedern nnd damit die Beschluß¬
fähigkeit desselben.

Der Alterspräsident ersucht die Versammlung, in Gemäßheit des ß 32 der Provinzial-
orduung zur Wahl eines Vorsitzendenzu schreiten.

Auf Vorschlag aus dem Hause wird der Vorsitzendedes letzten Provinziallandtags, Abge¬
ordneter Dr, Iarres, durch Zuruf wiedergewählt.

Der Gewählte nimmt die Wahl an.
Hierauf wird zur Wahl der stellvertretendenVorsitzendengeschritten.
Auf Vorschlag aus dem Hause werden die stellvertretendenVorsitzenden des letzten Provin¬

ziallandtags und zwar der erste stellvertretende Vorsitzende,AbgeordneterUllenbaum, und der
zweite stellvertretendeVorsitzende,Abgeordneter Lensing, beide zu gleichen Rechten, durch Zuruf
ebenfalls wiedergewählt.

Die Gewählten nehmen die Wahl au.
Der Abgeordnete Dr. Iarres übernimmt den Vorsitz, dankt dem Alterspräsidenten

für die umsichtigeGeschäftsführung, richtet eine Ansprachean das Haus und verbindet damit einen
Nachrnf für die verstorbenen Reichsminister Rathenau, Oberpräsident v. Groote uud Staats-
minister a. D. Freiherr von Schorlemer-Lieser. (Vergleiche den stenographischenBericht.)
Die Versammlung ehrt das Andenken an die Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.

Bei der sodann folgenden Wahl der Schriftführer werden auf den Vorschlag aus dein
Hause und durch Zuruf auch die Schriftführer des letzten Provinziallandtags, die Abgeordneten
Elfes, Hauck, v. Stedman und Weyers wiedergewählt.

Die Gewählten nehmen die Wahl an.
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Das Schriftführeramt für die weitere Sitzung übernehmen die AbgeordnetenElfes und Hauck.
Der Vorsitzende stellt fest, daß der 63. Rheinische Provinziallandtag sich durch die Wahl

seines Vorstandes zusammengesetzt habe.
Der Vorsitzende macht nachstehende geschäftliche Mitteilungen:
Der Ortsdelegierte des Kommandos der Kontrolle der deutschen Verwaltung in Düsseldorf

hat mitgeteilt, daß die Tagung des Provinzmllandtags mit dem Vorbehalte genehmigt werde, daß
leine Reden gehalten oder Angelegenheitenerörtert werden, die angetan find, die Würde oder die
Sicherheit der Besatzungtruppen zu gefährden.

Der Staatslommisfar hat den RegierungsafsessorDr, Schunl als seinen Kommissar zu
den Sitzungen des Provinziallandtags und der von diesem zur Vorberatung seiner Beschlüsse
gewählten Kommissionenangemeldet.

Seit der letzten Tagung sind die Abgeordneten Brücke r-Hönnepel und Iansen-Köln-
Bickendorf infolge Mandatsniederlegung aus dem Provinziallandtage ausgeschieden. An deren
Stelle sind entsprechend der Reihenfolge der betreffendenWahlvorschlägeder Parteisekretär Johann
Zimmermann-Hamborn und der Landwirt Wilhelm Mülle r-Scheurenhof (Kreis Wipperfürth)
in das Haus neu eingetreten.

Der Vorfitzende heißt die neuen Mitglieder namens des Hauses willkommen.
Der 61. Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 18. Juli v. Is. den Einspruch

der Deutsch-DemokratischenPartei im Wahlkreise Duisburg-Crefeld gegen die Feststellung des
Provinzialwahlleiters, daß bei den Wahlen zum Provinziallandtag vom 20. Februar 1921 im
Regierungsbezirk Düsseldorf die Bewerber der Deutsch-DemokratischenPartei Steinmeyer, Dinger
und Dr, Hartmann als gewählt zu betrachten seien, abgelehnt. Die gegen diesen ablehnenden
Beschluß erhobene Klage hat das Oberverwaltungsgericht in seiner Sitzung vom -2. Mai d. Is.
abgewiesen.

Nach vorliegenderMitteilung sind die AbgeordnetenKnab und Melich zur Fraktion der
UnabhängigenSozialdemokratischenPartei, der AbgeordneteKlinckmüller zur Sozialdemokratischen
Partei übergetreten.

Eingegangen sind eine Interpellation und die nachstehenden Anträge:
^.. der Unabhängigen SozialdemokratischenPartei.

I. Interpellation.
„Die Fraktion der U, S. P. zweifelt die Rechtsgültigkeit der vom Provinzialnusschuß

dem Provinziallandtag zugestelltenVorlagen an, weil
1. das Mitglied des Provinzialausschusses Knab zu den letzten Sitzungen des Provinzialcms-

schusses nicht eingeladen worden ist, obwohl Knab durch Entscheidung des Bezirksausschusses
Düsseldorf vom 19. Mai 1922 in Sachen des gegen ihn eingeleiteten Difziplinarverfahrens
freigesprochenworden ist und zumindest von diesem Tage an als rechtmäßiges Mitglied des
Provinzialausschussesverpflichtetund berechtigt ist, an allen Provinzialausschußsitzungenteil¬
zunehmen ;

2. der jetzige Provinzialnusschuß nach einem Wahlmodus, der nicht dem Verhältniswahlsystem
entspricht, zusammengesetzt ist.

Wir beantragen deshalb: Die sämtlichen Vorlagen an einen ordnungsmäßig gewählten
und geladenenProvinzialnusschußzurück zu verweisen zur nochmaligenBeratung und Beschlußfassung.

Diese Interpellation als ersten Punkt der Tagesordnung der eisten Sitzung des Pruvin»
ziallandtags zu beraten".
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II. Antrag.
„1. Die Versteigerung des Obstes an den Provinzilllstraßen muß die gesamteObsternte erfassen.

2. Bei der Versteigerung muß der arbeitenden Bevölkerungin erster Linie Rechnung getragen
werden. Im Interesse der Volksernahrung darf Zwischenhändlernund Wucherern kein Zuschlag
erteilt werden.

3. Für die Versteigerung werden im Sinne von Punkt 1 und 2 Richtlinien vom Provinzial-
landtag aufgestellt".

III. Antrag.
„Die in den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten usw. befindlichen Pfleglinge, die Arbeits¬

dienst verrichten (Arbeitskranke), erhalten die gleiche Verpflegung wie die übrigen sich im freien
Arbeitsverhaltnis befindlichenPersonen der betreffendenAnstalten".

IV. Antrag.
„Die Fraktion der U. S. P. beantragt: Bei Beschwerdenin Sachen der Fürsorgeerziehung

ist bei der Untersuchungdas beschwerdeführende Mitglied der Kommissionhinzuzuziehen".
V. Antrag,

„Der Provinzillllandtag wolle beschließen:
1. Allen Mitgliedern des Provinziallandtags ist ein mit Lichtbild versehener Ausweis auszu¬

händigen.
2. Alle Mitglieder des Provinziallandtags besitzen das Recht zum Besuch der Provinzialanstalten.
3. Den Mitgliedern des Provinzialausschussesist ebenfalls ein mit Lichtbildversehener Ausweis

auszuhändigen",
VI. Antrag.

„Aus allen Diensträumen der Provinzialverwaltung und -Anstalten sind sämtliche mon¬
archistischen Abzeichen,Bilder, Büsten und dergl, zu entfernen",

VII. Antrag.
„Der Provinzillllandtag wählt eine Kommissionauf die Dauer von 2 Jahren, in der die

Fraktionen des Provinziallandtags entsprechend ihrer Stärke vertreten sind. Diese Kommission
wird bevollmächtigt,die vom ReichspräsidentenerlasseneNotverordnung bezw. das Reichsgesetz zum
Schutze der Republik sinngemäß für die Provinzialverwaltung zur Durchführung zu bringen, ins¬
besondere Säuberung der Verwaltung von reaktoncirenBeamten usw. vorzunehmen".

VIII. Entschließung.
„Alljährlich stellt die Provinzialverwaltung namhafte Mittel für die landwirtschaftlichen

Schulen und Versuchsstationender Provinz bereit.
Die Fraktion U. S. P. anerkennt das Wertvolle der Bildungsbeftrebungen, drückt jedoch

ihr Befremden darüber aus, daß nicht dieselben Summen für die Zwecke der Arbeiterbildung ein«
gesetzt werden.

Sie fordert daher: Provinziallandtag wolle beschließen, daß mindestensdieselben Summen,
die für landwirtschaftlicheVildungszweckebereitgestelltwerden, auch für Arbeiterbildungszwecke im
Etat eingesetzt und den schon bestehenden und noch zu errichtendenAnstalten überwiesenwerden".

L. Antrag der Fraktion der K. P. D.
„Der Provinzillllandtag wolle beschließen:

1. Aus allen Anstalten und Verwaltnngsriiumen der Provinzialverwaltung müssen sämtliche
monarchistischen Symbole entfernt werden.
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2. Beamte, denen nachgewiesenwird, daß sie monarchistischen Bestrebungen huldigen, sind zu
entlassen.

3. Der Provinziallandtag wählt eine Kommission, welche darüber zu wachen hat, daß dem
Antrag entsprechendgehandelt wird".

Der Provinziallandtag beschließt, die Beratung der Interpellation auf die Tagesordnung
der zweiten Sitzung zu setzen und die Beschlußfassungliber die Behandlung der übrigen Anträge
mit der Beratung des Hanshaltsplans zu verbinden.

Die zweite Sitzung wird auf heute nachmittag 2 Uhr anberaumt mit der nachstehenden
Tagesordnung:

Eingänge.
Bericht und Antrag der Kommission zur Beratuug einer neuen Geschäftsordnungfür den

Provinziallandtag.
Interpellation der U. S. P.'Fraktion, betr. die Rechtsgültigkeitder vom Provinzialausschuß

dem Provinzillllandtage zugestelltenVorlagen.
Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung und zu den zu ihm

gehörendenHaushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten
und

Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1922.
Bericht des Provinzialausfchusses über die Ergebnisse der Provinzialverwaltung für das

Rechnungsjahr 1920.
Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der eingegangenenVorlagen.

(Schluß der Sitzung 1 Uhr 25 Minuten.)

Der Maischende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. A. Hlluck. W. Elfes.

Zweite Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf,Montag den 10. Juli 1922.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 2 Uhr 20 Minuten. Schriftführer find die
Abgeordnetenu. Stedman und Weyers.

Geschäftsordnung. Das Haus tritt in die Beratung der Geschäftsordnung für den Provinziallandtag ein.
Hierzu werden nachstehende Anträge gestellt:

I. der Unabhängigen Sozialdemolratischen Partei:
„Der § 1 erhält folgendeFassung:

Zur ersten Tagung nach der Neuwahl tritt der Provinziallandtag unter dem Vorsitz
des ältesten anwesendenAbgeordneten zusammen, der das Amt als Alterspräsident zu über¬
nehmen bereit ist.

Der Alterspräsident beruft die zwei jüngsten dazu bereiten Mitglieder als Schriftführer
. und Stimmzähler und bildet mit ihnen den vorläufigen Vorstand bis der gewählte Vorsitzende

den Alterspräsidenten ablöst.
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Der Provinziallandtag wird für die Folge vom Vorsitzenden des Provinziallandtags
berufen. Er muß einberufen werden:

1. auf Beschlußdes Provinzialausschusses,
2. wenn ein Fünftel der Abgeordnetendes Provinziallandtages dies beantragt,
3. auf Verlangen der Staatsregierung".

8 2 Abs. 1 der letzte Satz „Im Nebligen usw." ist zu streichen, als neuer Satz einzufügen:
„Die so gewählten bilden den Vorstand, er wird zu Beginn jeder Tagung gewählt und setzt
sein Amt fort bis zur nächsten Tagung; er wird alsdann von dem neu gewählten Vorstand
oder dem Alterspräsidenten abgelöst".

8 5. „Zur Beratung und Beschlußfassungüber gemeinsameAngelegenheiten,namentlich über den
Arbeitsplan, wird ein Aeltestenrat gebildet, der aus soviel Mitgliedern besteht,als ordnungs¬
gemäße Fraktionen vorhanden sind". — Absatz 2 ist ganz zu streichen. —

Eventualantrag:
§ 5 Abs. 1 statt 11 Mitglieder zu setzen 15 Mitglieder.
Abs. 2 Satz 1 und 2 erhält nachstehende Fassung:

Die Sitze werden nach dem Verhältniswahlrecht auf die Fraktionen verteilt, jedoch mit
der Maßgabe, daß jede Fraktion mindestensdurch 1 Mitglied vertreten ist.
Abs. 3, Zeile 3, das Wort „sollen" durch „können" zu ersetzen.

§ 11 Abs. 1, Zeile 3 ist hinter die Worte „in der Sitzung mit;" „der Aeltestenrat" zu setzen
und das Wort „er" zu streichen.

§ 13 Abs. 1, erste Zeile sind die Worte „in der Regel" zu streichen,
als Abs. 5 anzufügen: Die Beratung über einen Gegenstand darf erst am darauffolgenden
Tage erfolgen, nachdemdie Vorlage oder der Ausschußantrag verteilt ist.

§ 14 Abs. 1, Zeile 4 die Worte „oder durch Anschlag" zu streichen, dafür zu fetzen „12 Stunden
vor der Sitzung".
Abs. 2, letzte Zeile die Worte „oder ihn von der Tagesordnung dieser Sitzung abzusetzen"
zu streichen.

Eventualantrag: dem Abs. 2 anfügen: „falls kein Widersprucherfolgt".
§ 20 Zeile 3 hinter das Wort «Berichterstatter"einfügen„die Mitglieder des Provinzialausschusses".

Eventualantrag: Dem 8 20 folgende Fassung zu geben:
„Der Kommissar der Staatsregierung und die zu seiner Vertretung oder Unterstützung
anwesenden Staatsbeamten, der Landeshauptmann und die von ihm beauftragten Provin-
zialveamten, der Vorsitzende des Provinzialausschusses,die mit der Vertretung der Vorlagen
des Provinzialausschusses von diesem beauftragten Berichterstatter, müssen auf Verlangen
jederzeit gehört weiden.

Sind die Vorlagen des Provinzialausschussesvon diesem einstimmig beschlossen, so ist
nur ein Berichterstatter zu hören, im anderen Falle muß der Minderheit Gelegenheit gegeben
werden, durch einen Berichterstatter ihre Auffassung zur Vorlage klar zu legen".

8 26 Abs. 2. Die alte Fassung des ersten Entwurfs wieder herzustellen.
8 28 Abs. 2 zu streichen.

Übergangsbestimmung:
8 51. Mit der Verabschiedungder neuen Provinzialordnung durch den Preußischen Landtag tritt

vorstehendeGeschäftsordnungaußer Kraft. Eine der neuen Provinzialordnung entsprechende
Geschäftsordnungist dem Provinziallandtag vorzulegen".

3
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II. der Kommunistischen Fraktion:
Der § 1 erhält folgende Fassung:

„Der Provinzillllllndtag wird durch den Vorsitzenden des Provinzialausschusseseinberufen:
1. auf Beschluß des Provinzialausschusses,
2. wenn ein Fünftel des Provinziallandtages dieses verlangt,
3. auf Verlangen der Staatsregierung.
Die Eröffnung des Provinziallandtags erfolgt durch den Vorsitzenden des Provinzial¬

ausschusses. Dieser beruft die beiden jüngsten dazu bereiten Mitglieder als Schriftführer".
Zu Z 18 im Satz 2 anstatt „Der Vorsitzende" „Der Sitzungsvorstand";

es wird gestrichen:„falls der Aeltestenrat nicht anders bestimmt".
Zu § 23 hinter dem Wort Tagesordnung statt „kann" „muß";

hinter erteilen: „Die Erklärung ist dem Sitzungsvorstand vorher schriftlich vorzulegen".
Zu ß 24. Der zweite Satz ist zu streichen.
Zu § 28. Der zweite Absatz ist zu streichen.
Zu 8 39. Statt „15" soll es heißen „5 Abgeordnete".

III. der U. S. P. und K. P. D.:
„Ueber ß 28 Abs. 2 beantragen wir namentlicheAbstimmmung".

Der Provinziallandtag lehnt alle Abänderungsanträgc zur Geschäftsordnungmit Ausnahme
desjenigenzu § 28 im einfachen Abstimmungsverfahrenab.

Die Abstimmung zu § 28 ist entsprechend dem gestelltenAntrage eine namentliche. Der
Vorsitzende ersucht diejenigen Abgeordneten, welche für den Antrag auf Streichung des § 28 Absatz 2
sind, mit Ja, diejenigen,welche für die Ablehnung sind, mit Nein zu antworten.

Mit Ja stimmen die Abgeordneten:
Vamberger, Frau Becker, Betzhold,Biesgen, Deppe, Esser (Oberhausen),Funk, Haberland,

Hauch Hüllen, Hoff, Hoffmann, Knab, Koch (Elberfeld), Koch (Remscheid), Kühnen, Lüchem, Marx,
Mehne, Orlopp, Pfaff, Frau Plum, Ring, Schroer (Essen), Schwarz,Steinkopf,Völker, Zimmer -- 28.

Mit Nein stimmendie Abgeordneten:
Dr. Adenauer, van Aerssen,Albers, Bauknecht,Bergweiler, Bierwirth, Nlumberg (Frau),

Bongartz, Brauer, von Bruchhausen, Büchsenschütz, Dr. Eapallo, Daams, Dr. Dichgans, Frau
Dieckerhoff, Dinger, Dürr, Eberle, Effert, Elfes. Dr. Esch, Falk, Farwick, Fettweih, Dr. Fischer,
Floßdorf, Dr. Ing. Geilenkirchen,Gessinger, Vielen, von Gillhausen, Dr. Goldschmidt,Fräulein
Gosewintel, Greven, Grootens, Hunten, Dr. Hartmann, Hebborn, Dr. Hentzen, Heuser, Hillen,
Hold, Dr. Hüser, von Itter, Dr. Icmsen (Leverkusen), Iansen (Lammersdorf), Dr. Iarres,
Dr. Kaiser,Kemmann, Knopp, Kranz, Krapoll, Krawinkel,Dr. Krebs, Küppers, Lenze, Ley, Lönartz,
Meyer, Milau, Münnig, Müller (Eschweiler). Müller (Scheurenhof),Dr. Neuendorff,Frau Niedieck,
Dr. Olbertz. Pattberg, Frhr. v. Plettenberg-Mehrum, Rath, Rulof, Dr. Saassen, Frhr. von Salis-
Sogliu, Sanders, Schaaf, Schäfer, Schlieper, Schmitz,Schroer (Hochhalten), Dr. Schüler, Schllrhoff,
Frau Schumacher-Kühl, Simon, Steidl, Stcinbüchel, Vielhaber, Weber (Aachen), Weber (Kray),
v. Dr. de Weerth, Dr. Wesenfeld,Graf Westerholt, Weyers, Ziegler, Zimmermann - 92.

Damit ist auch dieser Abänderungsantrag abgelehnt.
Der Vorsitzende stellt fest, daß der Provinziallandtag die Geschäftsordnungin der von

der Geschäftsordnungskommission vorgeschlagenen Fassung angenommenhat. Die Geschäftsordnung
tritt fofort in Kraft.
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Der Provinziallandtag spricht sich gegen die in der Interpellation der Fraktion U.S.P. Interpellation
vertreteneAuffassung bezüglich der unterlassenenEinladung des Mitgliedes des Provinzialausschusses, UHÄdnet/n
Knut», zu den Sitzungen des letzteren und bezüglich der Zusammensetzung des Provinzialausschusses Knab.
aus und lehnt die von der Fraktion gestelltenAnträge ab.

Die Entgegennahme des Vorberichts zum Haupt-Haushaltsplan, des Haupt-Haushalts- Haupt¬
plans für 1922, des Berichts des Provinzialausschussesüber die Ergebnisse der Provinzialverwaltung Haushaltsplan,
für das Rechnungsjahr 1920 und die Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der ein¬
gegangenenBorlagen werden vertagt.

Die nächste Sitzung wird auf Dienstag Vormittag 9 V« Uhr anberaumt mit der nach»
stehenden Tagesordnung:

Eingänge.
Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung und zu den zu ihm

gehörendenHaushaltsplänen der einzelnenVerwaltungszweigeund Anstalten
und

Haupt.tzaushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1922.
Bericht des Provinzialausschusses über die Ergebnisse der Provinzialverwaltung für das

Rechnungsjahr 1920.
Entscheidungüber die geschäftliche Behandlung der eingegangenenVorlagen.

(Schluß der Sitzung 5 Uhr 30 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. u. Stedman. C. Weyers.

Dritte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, Dienstag, den 11. Juli 1922.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 9 Uhr 50 Minuten.
Schriftführer für heute find die AbgeordnetenElfes und Hauck.
Zur heutigen Tagesordnung weiden bei Beginn und während der Beratung die nach»

stehenden Anträge gestellt:
Antrag der Sozialdemokratischen Fraktion.

„Der 63. Provinziallandtag beschließt: FürFürsorgezöglingeohne Bekenntnissind Fürsorger
zu bestellen, die gleichfallskeinem Bekenntnis angehören,oder solche, die vom Ausschuß für Arbeiter-
Wohlfahrt vorgeschlagen werden; das gleiche gilt für widerruflichEntlassene".

Antrag der Sozialdemokratischen Fraktion.
„Der 63. Provinziallandtag beschließt: Um die Entlohnung der in Dienststellen unter¬

gebrachten Fürsorgezöglinge an die Geldentwertung automatisch anzupassen, soll nach Möglichkeit
ein Teil des Lohnes in Kleidung bestehen. Die Verwaltung soll in Anlehnung an das in Teilen
der Provinz bereits übliche einfache und doppelte Zubehör, die jährlich zu gewährendenKleidungs¬
stücke festsetzen. Daneben ist angemessenesTaschengeld, freie Kaffenbeiträge und ein entsprechend
geringer Barlohn zu gewähren".

3*
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Antrag der Sozialdemokratischen Fraktion.
„Die Ausstattung der Fürsorgezöglingebei Entlassung in Familienpflege und Dienststellen

ist wieder auf den Friedensstand zu erhohen".

Antrag Knopp.
„Der Kreisausschußdes Kreises Saarburg bittet den Prooinziallandtag zu beschließen, die

von Saarburg nach Ierf gehende und die beiden Pruvinzialstrnßen Trier-Weißkirchenund Trier-
Saarbrücken verbindende teils Kreis-, teils Kommunalstraße auf die Provinz zu übernehmen und

als Provinzmlstraße auszubauen. Knopp, Meyer, A. Rulof, Iansen, Ios. Simon".

Antrag der Zentrumsfraktion.
„Der Provinziallandtllg beschließt, den Herrn Landeshauptmann zu ersuchen, mit Beschleuni¬

gung in eine Prüfung der seitens der Prouinzialverwaltung an private Pflegeanstalten gezahlten
Pflegesätze einzutreten und eine dem gesunkenen Geldwert entsprechende Erhöhung der Pflegesätze,
nötigenfalls mit rückwirkender Kraft zu veranlassen.

Dem Provinzialausschuß ist über beides Vorlage zu machen.
Düsseldorf, den 11. Juli 1922.

gez. Schäfer, Mönnig, Maus, Dr. Saassen, Grootens".

Antrag der Zentrumsfraktion.
„Der Proviuziallandtllg beschließt, den Landeshauptmann zu ersuchen, Form und Gliederung

des Haushaltsplanes der Provinz unter Berücksichtigung der im Prooinziallandtag vorgetragenen
Wünsche und unter Benutzung der Erfahrungen und Fortschritte der Städte in der Aufstellung
des Haushaltes einer Nachprüfung zu uuterzieheu und zum Zwecke der Vereinheitlichungder Haus¬
halte aller preußische«Provinzen untereinander mit den anderen Provinzialverwaltungen in Ver¬
bindung zu treten. Dem Provinzialausschuß ist baldigst entsprechende Vorlage zu machen.

gez. Schäfer, Mönnig, Maus, I)r. Saassen, Grootens".

Antrag der Zentrumsfraktion,
„Der Prooinziallandtag beschließt, den Herrn Landeshauptmaun zu ersuchen,

,1. im Hinblick auf die ernste Finanzlage der Provinz mit möglichster Beschleunigungim Be»
nehmen mit der Vertretung der Beamten und Angestelltenin Anwendung der wiederholten
Beschlüsse des preußischen Staatsministeriums für alle Beamten und Angestelltender Provinz
eine Arbeitszeit von wöchentlich 48 Stunden festzusetzen.Die Tagesdienstzeitist grundsätzlich
in Vor- und Nachmittagsdienstzu teilen. Etwaigen Wünschen der Beamtenschaft anf Ein¬
führung eines zweiten freien Nachmittags ist, soweit möglich, zu entsprechen;

2. geeignete Maßnahmen zu treffen, durch die die Innehaltung der vollen festgesetzten Arbeits¬
zeit durch die Beamten und Angestelltengewährleistetist;

3. den Urlaub der Beamten und Angestelltennach staatlichen Grundsätzenzu gewähren;
4. dem Provinzialausschuß, der zur Beschlußfassungermächtigt wird, Vorschläge zu machen,

durch die eine etwa infolge Durchführuug der anderen Arbeitszeit eintretende finanzielle Be¬
lastung der Beamten und Angestellten(Straßenbahnkosten) verhindert wird.

gez. Schäfer, Mönnig, Maus, Dr. Zaafsen, Grootens".
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Antrag der Zentrumsfraktion.
„Der Provinziallandtag beschließt, den Herrn Landeshauptmannzu ersuchen, in eine Prüfung

einzutreten, ob den Arbeitern der Provinz entsprechend dem Vorgehen in zahlreichenGemeinden
unter bestimmten Voraussetznngenein Rechtsanspruch auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenfürsorge
einaeräumt werden kann.

° gez. Schäfer, Mönnig. Maus, Dr. Saassen, Frl. Müller".

Antrag der Zentrumsfraktion.
„Der Provinziallandtag beschließt, den Herrn Landeshauptmann zu ersuche», im Hinblick

auf die ernste Finanzlage der Provinz eine gründlicheNachprüfung aller Dienststellender Provinz
durch unabhängige mit gründlicherKenntnis der gesamten Provinzialverwaltung ausgerüsteteBeamte
vorzunehmen mit dem Ziele, in einzelnen Dienststellendurch zweckmäßige Verteilung der Arbeit
Beamte freizumachen oder geeignete Arbeiten einfacher Art durch geringer besoldete Beamte und
Angestelltewahrnehmen zu lassen.

Ueber das Veranlaßte ist der Provinzialausschuß zu unterrichten.
gez. Schäfer, Mönnig, Maus, Dr. Saassen, Grootens".

Antrag der Zentrumsfraktion.
„Der Provinziallandtag beschließt, den Herrn Landeshauptmann zu ersuchen, in eine Nach¬

prüfung darüber einzutreten, ob die in der Provinz vorhandenen Einrichtungen zur Gewährung
von Darlehen und Beihilfen an Beamte, Augestellteund Arbeiter infolge des gesunkenen Geldwertes
noch dem tatsächlichenBedürfnis entsprechen. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, auf Vor¬
schlag des Herrn Landeshauptmanns die vorhandenen Einrichtungenentsprechend auszugestaltenund
die erforderlichenMittel zur Verfügung zu stellen.

gez. Schäfer, Mönnig, Maus, I)r. Saassen, Grootens".

Antrag der Zentrumsfraktion.
„Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von der Absichtder Staatsregierung, den für die

Geschäftsjahre 1922 und 1923 bestimmtenBetrag der Erhöhung der Dotation von 5 Millionen^.
Mark nach den Grundsätzen der bisherigen Dotatiousgesetzgebungauf die Provinzen zu verteilen.

Der Provinziallandtag stellt fest, daß die in dieser Gesetzgebung vorgesehenen Verfahren
infolge Aenderung der Verhältnisse (Wegfall verschiedener Provinzen, Aenderung der Steuergesetz,
gebung) praktisch unmöglichgewordensind. Er stellt weiter fest, daß beide Verfahren bisher schon
zu einer erheblichenSchädigung der Rheinprovinz dadurch geführt haben, daß der Maßstab der
Ausgaben für Provinzialzweckeüberhaupt unberücksichtigt blieb und der Maßstab der Bevölkerungs¬
zahl nicht entsprechend seiner Bedeutung Anwendung fand. Der Provinziallandtag erhebt Einspruch
gegen die beabsichtigteVerteilungsart auch für die Uebergangszeitund fordert gebührendeBerück¬
sichtigung der Ausgaben für Provinzialzweckeund stärkere Berücksichtigung der Bevölkerungszahl.
Er verlangt weiter, angesichts der zahllosen Opfer, die die Rheinprovinz und ihre Bewohner bei
der Besetzunggebracht haben, angesichtsder durch die Tatsache der Besetzung furchtbar verschärften
Teuerung und im Bewußtsein seiner Pflicht, gerade heute die rheinische Kultur insbesondere in bezug
auf Heimatschutzund Denkmalpflege mit allen Kräften zu fördern, daß ein besondererTeil der
beabsichtigtenErhöhung ausgeschiedenund lediglich an die unter dem Friedensvertrag besonders
leidenden Provinzen verteilt werde. Der Provinziallandtag spricht die bestimmteErwartung aus,
daß die Staatsregierung die Gelegenheit nicht vorübergehenlassen werde, sich der besonderen Ver-

* Vgl. S, 53 der Protokolle,
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pflichtung der Staatsregierung der Rheinprovinz gegenüber zu erinnern und ihre oft gegebenen
Versprechen zu wirksamer Hilfe in diesem Falle einzulösen.

Düsseldorf, den 11. Juli 1922.
gez. Schäfer, Münnig, Maus, Dr. Saassen, Grootens".

Antrag der Zentrumsfraktion.
„Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis davon, daß die zur Ausgleichungder Gehälter

an die Teuerung im besetzten Gebiet den Beamten und Angestelltengewährten Wirtschaftsbeihilfen
der Provinzialverwaltung nur mit 80°/« erstattet werden. Er ist der Auffassung, daß diese im
besetztenGebiet notwendig gewordene Wirtschaftsbeihilfe eine unmittelbar auf die Folgen des
Friedensvertmges von Versailles zurückgehende Belastung des besetzten Gebietes darstellt. Er hält
es daher für ein Gebot der Gerechtigkeit,dem besetzten Gebiet nicht außer dem Opfer der Besetzung
auch noch finanzielle Opfer aufzuerlegen. Er ersucht den Herrn Landeshauptmann, diese Auffassung
des Provinziallandtages zur Kenntnis der zuständigen Reichsbehördenzu bringen und gemeinsam
mit den Vertretern der beteiligten Kommunen die Beseitigung des unerträglichenZustandes herbei¬
zuführen.

Düsseldorf, den 11. Juli 1922.
gez. Schäfer, Münnig, Maus, Dr. Saassen, Grootens".

Antrag der Zentrumsfraktion.
„Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von der Absicht der Staatsregierung, den für die

Verteilung der Erträgnisse des Kraftfahrzeugsteuergesetzesauf die Länder vorgesehenen Maßstab
(Verhältnis von Gebietsumfang und Vevölkerungszahlder Länder zu Gebietsumfang und Bevöl°
kerungszahl des Reiches) auch für die Unterverteilung des auf Preußen entfallenden Anteils auf
die Provinzialverbände als die Unterhaltspflichtigender für den Autoverkehrbesonders in Betracht
kommendendurchgehenden Provinzialstraßen anzuwenden.

Der Provinziallandtag legt gegen diese, zu einer schweren Schädigung der Belange der
Rheinprovinz führende Abficht mit Entschiedenheit Verwahrung ein und fordert die Unterverteilung
auf die Provinzen nach dem allein gerechten und natürlichen Maßstab der Länge der der Unterhalts»
Pflicht des einzelnen Provinzialverbandes unterstehendenProvinzialstraßen unter Berücksichtigung der
in der Provinz vorhandenen Kraftwagen.

Düsseldorf, den 11. Juli 1922.
gez. Schäfer, Münnig, Maus, Dr. Saasseu, Grootens".

Antrag an den Provinziallandtag.
„Unterzeichnete beantragen: „Provinziallandtag wolle beschließen, die Provinzialstraßen sind

innerhalb geschlossenerOrtschaften im Industriegebiet, sowie in der Nähe der Großstädte mit mög¬
lichster Veschlennigungmit Pflasterung zu versehen.

gez. Johann Floßdorf, Schürhoff, Zimmermann, Dr. Esch".

Autrag.
„Der Provinziallandtag wolle den Provinzialausschußbeauftragen,die Pruvinzialstraße von

Mors nach Uerdingen, die außer dem starken Kraftwagenverkehrder Besatzungstruppenauf dieser
kurzen Strecke den größten Teil des Landabsatzes von fünf Zechen mit elf Schächten aufnimmt,
bei der nächsten Erneuerung der Straßendeckemit Kleinpflaster zu verschen.

gez. Schürhoff, Dr. Saassen, Zimmermannn, vi. Esch, v. Itter".



63. RheinischerProvinziallandtag, Pro tokoll der 3. Sitzung am 11. Juli 1922. 23

Antrag.
„Der Provinziallandtag wolle beschließen,die in DrucksacheNr. 39, Abschnitt 6, für Instand¬

setzung am Dom in Xanten vorgeschlagene 1. Rate von 50 000 Mark mit Rücksicht auf die Dring¬
lichkeit der Arbeiten auf 250000 Mark heraufzusetzen.

gez. Schürhoff, v. Itter. Zimmermann, Dr. Esch".
Antrag,

„Am 8. und 16. Juni d. Is. gingen in mehreren Orten des Landkreises Trier wölken-
bruchartigeGewitter nieder, welche nach vorläufiger amtlicher Schätzungeinen Schaden von wenigstens
12 Millionen Mark verursachthaben; darunter sind Dauerschäden, die erst nach einer Reihe von
Jahren auszugleichensind. In den betr. Gemeinden, die in Höhenlagen bis zu 400 m sind, steht
eine erheblicheAnzahl von Landwirten vor dem wirtschaftlichen Ruin, vor allem deswegen,weil
diese Orte noch tief in dem Elend stecken, das die beispielloseMißernte des Vorjahres über sie gebracht
hat. Da die Betroffenen aus eigener Kraft sich unmöglicherholen können, so wolle der Provinzial¬
landtag eine erhebliche Unterstützungbeschließen. Die Gewährung von Krediten allein kann unter
den bestehenden Verhältnissen nicht als ausreichendangesehenwerden.

gez. A. Rulof, Meyer-Conz, Dr. Esch, Knopp, Ley, Freiherr von Loö,
„ Lönartz, Dr. Capallo, Kranz, Gessinger, Lensing, Schmitz, Maus".

Der Haupt-Haushaltsplan und die Einzelhaushaltspläne werden den zuständigen Fach¬
ausschüssen überwiesen.

Der Bericht des Provinzialausschusses über die Ergebnisseder Provinzialverwaltung für
das Rechnungsjahr 1920 wird durch Kenntnisnahme für erledigt erklärt.

Die eingegangenenVorlagen werden den zuständigenFachausschüssen, wie es im Vorlagen-
Verzeichnis und dem hierzu gehörigen Nachtrage angegebenist, überwiesen.

Der Vorsitzende stellt im Einvernehmen mit dem Hause fest, daß der Vorschrift des ß 12
Absatz 1 der Geschäftsorduunggenügt sein soll, wenn Urcmträge,die namens einer Fraktion gestellt
werden, nur vom Vorsitzenden dieser Fraktion oder von dessen Stellvertreter mit dem Zusätze:
„Gleichzeitigfür die übrigen Mitglieder der Fraktion" unterzeichnetsind; dagegen müssen in allen
anderen Fällen die Urantrage von mindestens 5 Abgeordnetenunterzeichnetsein.

Der Provinziallandtag erklärt sich mit der Aufnahme des nachstehendenProtestes der
Fraktion der U.S.P. in die Verhandlungsniederschiiftüber die heutige Sitzung einverstanden:

Die Fraktion der U. S. P. im Provinziallandtag der Rheinprovinz überreicht nachstehenden
Protest dem Herrn Kommissar der Staatsregierung mit der Bitte um Weitelleitung an den Herrn
PreußischenMinister des Innern:

„Der 63. Provinziallandtag der Rheinprovinz verabschiedete am 10. Juli d. Is. eine neue
Geschäftsordnung. Die Fraktion der U. S. P. erhob gegen die Aufnahme des § 28, Abs. 2 in die
Geschäftsordnung aus rechtlichen Gründen Einspruch. Auf Grund des § 33 der noch geltenden Provin-
zialoidnung für die Rheinprovinzvom 1. Juni 1887, der die Geschäftsordnungsgewaltdes Vorsitzenden
des Provinzillllandtages regelt, hat dieser nur das Recht, Zuhörer aus den Sitzungen entfernen zu
lassen. Abs. 2 dieses Paragraphen besagt nun, daß „der Provinziallandtag seinen Geschäftsgang
durch eine Geschäftsordnungregelt". Die ß§ 34—44 bestimmen die Geschäfte, Rechte und Befug¬
nisse des Provinzillllandtages, doch ist in keinem dieser Paragraphen zum Ausdruckgebracht, daß
der Provinziallandtag oder der Aeltestenrat das Recht besitzt, Mitglieder von Sitzungen auszu¬
schließen. Diese Auffassung wird bestätigt durch die Tatsache, daß in der bisherigen Geschäfts-
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ordnung (vom 10. Dezember 1890) eine derartige Bestimmung nicht enthalten ist (ß 14 dieser
Geschäftsordnung). Ein praktischesBedürfnis zur Aufnahme des § 28, Abs. 2 lag ebenfalls nicht
vor, da bisher kein einziger Abgeordneter des am 20. Februar 1921 gewähltenProvinziallandtags
sich einen dreimaligen Ordnungsruf zugezogenhat. Der § 28, Abs. 2 muß folglich als eine will¬
kürliche ungesetzlicheAusnahmebestimmunggegen links aufgefaßt werden, da den früheren Stände¬
parlamenten leine Vertreter der Linksparteien angehörten.

2. In einer Interpellation zweifelte die U. S.P.-Fraktion die Rechtsgültigkeit der vom
Provinzialllusfchuß dem Provinziallandtag zugestelltenVorlagen an. Der Provinziallandtag setzte
sich über die beiden angeführten Gründe hinweg.

Wir ersuchen das Ministerium als Aufsichtsinstanzeine Untersuchungdieser Angelegenheit
vorzunehmen. Wir beantragen, daß zu diesem Verfahren je ein Vertreter aller Fraktionen des
Provinziallandtages hinzugezogenwird.

gezeichnet: Knab, O. Hoffmann, Bamberger, Ius. Orlopp,
Frau Becker, A. Hauck, Ring".

Die nächste Sitzung wird auf Donnerstag, den 13. Juli, nachmittags 1 Uhr anberaumt.
Die Festsetzung der Tagesordnung wird dem Vorsitzendenüberlassen.

(Schluß der Sitzung 7 Uhr 15 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. W. Glfes. A. Hauck. C. Weyers.

Vierte Sitzung
im Stiindehllusezu Düsseldorf,Donnerstag den 13. Juli 1922.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 1 Uhr 25 Minuten.
Schriftführer für heute find die Abgeordnetenv. Stedman und Hauck.
Der Vorsitzende macht nachstehende Mitteilungen:
Die Fachausschüsse haben sich zusammengesetzt; das Verzeichnisist auf die Plätze verteilt.
Eingegangen ist ein Antrag des AbgeordnetenSchmitz u. a. folgenden Inhalts:
„Der obere der Eifel angehörigeTeil des Kreises Mayen ist am 6. Juli von einem furcht¬

baren Unwetter heimgesucht worden, das einen in die Millionen gehenden Schaden an Häusern, in
Wäldern und Fluren verursachthat. Der Schaden trifft die Bewohner um so härter, als sie noch
unter der fast beispiellosen Mißernte des verflossenen Jahres leiden. Schnelle Hilfe tut dringend
not. Die Unterzeichnetenstellen den Antrag, daß die Provinz den von dem Unwetter so hart
Betroffenen eine angemessene Beihilfe gewährt".

Dieser Antrag geht an den IV. Fachausschuß.

Gegenstand: Beschluß:
Antrag des I. Fachausschusses zu dem Be- Der Provinziallandtag gibt sein Gutachten

richt und Autrag des Provinzialausschusses,betr. dahin ab. daß dem Antrage der Gemeinde
die Begutachtung des Antrages der Landge- Hardenberg-Nevigesauf Verleihung der Städte-
meinde Hardenberg-Nevigesauf Verleihung der ordnung Bedenkennicht entgegenstehen,
Städteordnung.
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Gegenstand:
Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht

und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Aende¬
rung des § 6 Ziffer 2 der Satzung der Provin-
zilll-Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinz.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses, betr. die
Aufnahme weiterer Versicherungszweigedurch die
Provinzial-Feuer- und Provinzial-Lebensversiche-
rungsanstalt sowie die Aenderung der Satzungen
der beiden Anstalten.

Antrag des I. Fachausschusseszu dem Haus¬
haltsplan über die Verwaltungskosten der Pro-
vinzial-Feuerversicherungsanstllltder Rheinprovinz
für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1922 bis
31. Dezember 1922.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Haus¬
haltsplan über die Verwaltungskostendes Genossm-
schaftsvorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen

Beschluß:
Ziffer 2 im § 6 der Satzung der Provinzial-

Feuerversicherungsanstlllterhält folgende Fassung:
2. Der Verwaltungsrat besteht außer dem

Landeshauptmann und dem Direktor der Anstalt
aus zehn von dem Provinzialausschußausschließlich
aus den Versicherungsnehmernder Anstalt zu
wählenden Mitgliedern, von welch' letzteren sechs
zur Beschlußfassunganwesend sein müssen. Bei
der Wahl ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die
bei der Anstalt beteiligten Berufsstande in Stadt
und Land tunlichst nach Maßgabe ihrer Beteili¬
gung vertreten sind.

Der Provinziallandtag genehmigt den nach¬
stehendenAntrag des Provinzialausschusses:

„Der Provinziallandtag stimmt der Aufnahme
der Unfallversicherungdurch die Provinzial-Lebens-
versicherungsanstaltder Rheinprovinz zu und ge¬
nehmigt die in der Vorlage des Provinzialaus¬
schusses vorgeschlagenen Aenderungen der Satzung
der Piovinzilll-Feuerversicherungsanstaltund der¬
jenigen der Provinzilll-Lebensversicherungsanstalt
der Rheinprovinz",
mit der Maßgabe, daß der letzte Satz des Absatzes
5 des ß 1 folgende Fassung erhält:

„Weiterhin kann die Anstalt mit staatlicher
Genehmigung durch Beschluß des Provinzialaus¬
schusses den Betrieb der Haftpflicht-, der Trans¬
port-, der Hagel-, und der Viehveisicherung,sowie
der Versicherung gegen Aufruhrschäden, gegen
Sturmschadenund gegen Veruntreuungaufnehmen".

Der Provinzialausschußwird ermächtigt, etwaige
Aenderungen in dem Wortlaut der Satzungen zu
beschließen, von denen die Genehmigung abhängig
gemachtwird.

Unveränderte Annahme des Hanshaltsplanes.

Unveränderte Annahme des Haushaltsplanes.
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Gegenstand:
Berufsgenossenschaftfür das Kalenderjahr vom
1. Januar 1922 bis 31. Dezember 1922.

Antrag des I. Fachausschusseszu dem Haus¬
haltsplan über die Besoldungen und anderen per«
sünlichen Ausgaben für die bei der Landesver-
sicherungsllustalt„Rheinprovinz" beschäftigten Pro-
vinzialbeamtenfür das Kalenderjahr vom 1. Januar
1922 bis 31. Dezember 1922.

Antrag des I, Fachausschusseszu den: Haus¬
haltsplan über die Verwaltung der Angelegenheiten,
welche die Förderuug von Kunst und Wissenschaft
betreffen, für das Rechnungsjahr vom 1. April
1922 bis 31. März 1923.

Antrag des I. Fachausschusseszu dem Haus¬
haltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen
zu Bonn und Trier für das Rechnungsjahr vom
1. April 1922 bis 31. März 1923.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Ge¬
währung von Beihilfen für das Bäder- und Quell»
forschungsinstitutin Aachen.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Be¬
willigung eines Zuschusses für die staatliche Fach¬
schule für Wirtschaft uud Verwaltung in Düssel¬
dorf.

Beschluß:

Unveränderte Annahme des Haushaltsplanes.

Unveränderte Anuahme des Haushaltsplanes.

Unveränderte Annahme des Haushaltsplanes.

Der Provinzilllverband tritt dem Bäder- und
Quellforschungsinstitut,E. V. in Aachen als Mit¬
glied bei und gewählt zu den Kosten der erst¬
maligen Einrichtung des Laboratoriums eine Bei¬
hilfe bis zu 50000 Mark und zu den laufenden
Kosten, vorläufig auf 3 Jahre, eine Beihilfe bis
zu 30000 Mark jährlich, in der Voraussetzung,
das auch der Staat, bezw. die Kaiser Wilhelm-
Gesellschaftzur Förderung der Wissenschaftenin
Berlin und die sonstigenals Hauptkustenträgerin
Frage kommendenKörperschaften,soweit es noch
nicht geschehen ist, sich mit gleichen oder ähnlichen
Beträgen beteiligen.

Die Ausgaben für das Jahr 1922 find gegebe¬
nenfalls aus Titel VI Nr. 10 des Haupt-Hnus-
haltsplaus zu bestreiten.

Der Provinziallandtag erklärt sich grundsätzlich
bereit, bei der Durchführung der Aufgaben der
staatlichen Fachschule für Wirtschaft und Ver¬
waltung in Düsseldorf mitzuwirken, uud bewilligt
einen Betrag von 50 000 Mark für Zuschüsse an
minderbemittelte und gering unterstützte Schüler
zur Anschaffung von Büchern und als Anteil der
Provinz zur Errichtung einer Bibliothek.
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Gegenstand:
Antrag des I. Fachausschusseszu dem Haus»

haltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1922 bis 31, März 1923-

Antrag des Ha Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Aende-
rung der Satzungen der Ruhegehaltslasseder Kreis-
kommunalverbändeund Stadtgemeindender Rhein¬
provinz und der Witwen- und Waisenversorgungs-
nnstalt für die Kommunalbeamtender Rheinprovinz.

Antrag des Ha, Fachausschusses,betr. Fest¬
setzung des Dienstalters der Taubstummenlehrer.

Antrag des II». Fachausschusses, betr. vermehrte
Anstellung von Lehrerinnen an den Taubstummen¬
anstalten.

Antrag des II» Fachausschusses zu den Haus¬
haltsplänen der Provinzilll-Taubstummenanstalten
zu Aachen, Brühl, Elberfeld, Essen, Euskirchen.

Beschluß:
Der Provinziallandtag genehmigt den Haus¬

haltsplan mit der Maßgabe, daß bei Titel I, 23
der Ausgabe hinter dem Wort „Zuschüsse" einge¬
setzt wird „und zur Unterstützung weiterer Anstalten".
In der Spalte Bemerkungsoll bei dieser Position
hinter dem Wort 800000 Mark „zur Verfügung
des Provinzialausschusses"eingefügt werden.

I. Die Satzungender Ruhegchaltskasse der Kreis¬
kommunalverbändeund Stadtgemeinden der
Rheinprovinzwerden entsprechend der Vorlage
des Provinzialausschussesmit der Maßgabe
geändert, daß für die ersten sechs Monate nach
Annahme der Satzungen das Hüchstalterauf
60 Jahre festgesetzt wird.

II. Die Satzungen der Witwen- und Waisenver-
sorgungsanstalt für die Kommunalbeamten
der Rheinprovinz werden entsprechend der
Vorlage des Provinzialausschussesgeändert.

III. Sollten die zuständigenHerren Minister eine
Aenderung des Wortlautes oder eine Ergän»
zung wünschen, so wird der Provinzialausschuß
ermächtigt, an Stelle des Provinziallandtages
die erforderlichen Abänderungenzn beschließen.

Der Provinziallandtag beschließt, den Provin-
zialllusschußzu ersuchen, in eine Nachprüfung der
Festsetzung des Dienstalters der Tnubstummenlehrer
dahingehendeinzutreten, daß den Lehrern in An¬
passung an die Festsetzungdes Dienstaltersder Lehre¬
rinnen höchstens 6 Diätarjahre angerechnet werden.

Der Provinziallandtag beauftragt den Provin¬
zialausschuß,die vermehrte Anstellung von Lehre¬
rinnen an den Taubstummenanstaltenins Auge zu
fassen, um den erziehlichen Bedürfnissender heran¬
wachsenden Mädchen gerecht zn werden; insbeson¬
dere soll au den Anstalten, an denen die Zahl der
Lehrer nnverhältnismaßig größer ist als die der
Lehrerinnen, allmählichein Ausgleichherbeigeführt
werden.

Unveränderte Annahme der Haushaltspläne.

4*
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Gegenstand:
Kempen, Köln, Neuwied und Trier, sowie über
die Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung,
des Unterstützungsfondsder früheren Vereins-Taub-
stummeullnstaltzu Köln und des Unterstützungs¬
fonds für entlassene Taubstumme für das Rech¬
nungsjahr vom 1, April 1922 bis 31. März 1923.

Antrag des IIn, Fachausschusses zu den Haus¬
haltsplänen der Provinzial-Blinden-Unterrichtsan-
stalten zu Dllren (Elisabeth-Stiftung) und Neuwied
(Auguste Viktoria-Haus), sowie dem Unterstützungs»
fonds für Blinde für das Rechnungsjahr vom
1. April 1922 bis 31. März 1923.

Antrag des Ha Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Be¬
willigung vou Freistellen für Schülerinnen der
Provinzial-Hebammenlehranstalten.

Beschluß:

Antrag des Ha Fachausschusses zu dem Haus¬
haltsplan über das Hebammenweseneinschließlich
der Hebllmmenlehranstllltenzu Köln und Elber-
feld für das Rechnungsjahr vom 1. April 1922
bis 31. März 1923.

Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Haus¬
haltsplan über die Unterstützungmilder Stiftungen
und Wohltlltigkeitsanstaltensowie über die Kosten
der Unterbringungund des Unterhalts von Geistes¬
kranken, Idioten, Epileptikern, Blinden, Trinkern
und Krüppeln aus der Nheinpruvinz, welche bezw.
deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche
Armenpflege haben, für das Rechnungsjahr vom
1. April 1922 bis 31. März 1923.

Antrag des Ilb Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. die
Erweiterung der „orthopädischen Provinzial-Kinder-
heilanstalt Süchteln".

Unveränderte Annahme der Haushaltspläne.

Dem § 9 der Aufnahmebedingungen wird
als letzter Absatz nachstehende Bestimmungangefügt:

„Der Landeshauptmann ist befugt, bei nachge¬
wiesener Bedürftigkeitdie Ausbilduugskostensolchen
Schülerinnen teilweise oder ganz zu erlassen,deren
Ausbildung zur geburtshilflichen Verfolgung der
Bevölkerung erforderlich ist, falls ein zur Tragung
der Ausbildungskosten Verpflichteter nicht vorhanden
ist. Die Anzahl dieser Schülerinnen soll ein
Fünftel der jeweils Aufgenommenennicht über»
steigen".

Unveränderte Annahme des Haushaltsplanes.

Unveränderte Annahme des Haushaltsplanes.

Die Erweiterung und Vergrößerung der „ortho¬
pädischen Provinzial-Kinderheilanstalt Süchteln"
durch den Neubau eines Operationssaales und
einer Kochlüchemit den dazu gehörigen Neben-
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Gegenstand.

Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Haus»
haltsplan ltber die Krüppelfürsorgeauf Grund des
Gesetzesvom 6. Mai 1920 für das Rechnungs¬
jahr vom 1, April 1922 bis 31. März 1923.

Antrag des Ild Fachausschusses zu den Haus¬
haltsplänen der Polizeistrafgelderfouds und des
Ehrenbreitsteiner allgemeinenArmenfonds für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März
1923

Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Haus¬
haltsplan für die erweiterteArmenpflege auf Grund
des Gesetzes vom 11. Juli 1891 für das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Bericht
des Provinzialausschussesüber die im Jahre 1921
erfolgten Bewilligungenvon Beihilfen für Armen-
zwecke gemäß ß 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni
1902, betr. die Ueberweisung weiterer Dotations-
reuten an die Provinzialuerbäuoc.

Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. ander-
weite Regelung der Verrechnungder Beiträge aus
dem Vermögen der auf Grund der Gesetze vom
N. Juli 1891 und 6. Mai 1920 iu Anstalten
untergebrachten Kranken und der' Beiträge von
Drittverpflichtetenvom 1. April 1922 ab.

Antrag des lld Fachausschusses zu dem Haus¬
haltsplan über die Verwaltung des Landarmen¬
wesens für das Rechnungsjahr vom 1. April 1922
bis 31. März 1923.

Beschluß:
gebundenund die bauliche Verbindung dieses Neu¬
baues mit dem Mädchenhausewird genehmigt. Die
hierzu erforderlichen Mittel im Betrage von
4 250 000 Mark, sowie die zur Deckung der Ueber-
schreitung des Voranschlages für die bereits aus¬
geführten Um- und Erweiterungsbauten erforder¬
lichen 900000 Mark sind Zunächstvorschußweise
bei der Landesbankzu entnehmen.

Unveränderte Annahme des Haushaltsplanes.

Unveränderte Annahme der Haushaltspläne.

Unveränderte Annahme des Hanshaltsplanes
mit der Maßgabe, daß der Pflegesatz für die
Privataustlllten auch für die Folge in' ausreichen¬
der Höhe seitens der Provinzialverwaltung be¬
willigt wird.

Durch Kenntnisnahme erledigt.

Der Provinziallandtag beschließt: Der Land¬
armenverbandnimmt von der Einziehung der Bei¬
träge aus dem Vermögen der auf Grund der
Gesetze vom 11. Juli 1891 und 6. Mai 1920
in Anstalten untergebrachten Kranken und der
Beiträge Drittverpflichteter vom 1. April 1922
ab unter den in der Vorlage des Provinzialaus¬
schusses aufgeführtenBeschränkungen bis auf weiteres
Abstand.

Unveränderte Annahme des Haushaltsplanes.
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Gegenstand:
Antrag des III. Fachausschusses zu dem Bericht

des Provinzialausschussesüber die im Rechnungs¬
jahre 1921 bewilligten Beihilfen zum Gemeinde«
und Kreiswegebau.

Antrag des III. Fachansschusses zu dem Bericht
des Provinzialausschusses,betr. die Uebersicht über
die für Kleinbahnen bewilligten Mittel und die
Förderung von Bahnunternehmungen.

Antrag des III. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Aende¬
rung des ß 3 der Bestimmungen vom 2. Juni
1894 über die Unterstützungdes Gemeinde- und
Kreiswegebaues.

Antrag des III. Fachausschusses zu dem Antrag
der AbgeordnetenMeyer und Genossen, den Pro-
vinzial-Straßenmeistern eine Dienstaufwandsent¬
schädigung von 10 000 Mark jährlich zu bewilligen.

Antrag des III. Fachausschusses zu dem Bericht
des Provinzialausschussesüber die Haltbarkeit des
Kleinpflllsters.

Antrag des III. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Er¬
höhung der Straßenunterhaltungsrenten.

Antrag des III. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Be¬
reitstellung von Mitteln zur Erweiterung der
maschinellen Anlagen auf dem Provinzml-Basalt-
bruch bei Neustadt-Wied.

Beschluß:
Durch Kenntnisnahme erledigt.

Durch Kenntnisnahme erledigt.

In dem § 3 Absatz 2 der Bestimmungenvom
2. Juni 1894 über die Unterstützung des Ge¬
meinde- und Kreiswegebaues werden die Zahlen
3000 Mark und 1500 Mark abgeändertin 60000
und 30000 Mark.

Ueberweisungan den Provinzialausschuß zur
wohlwollendenPrüfung.

Der Provinziallandtag nimmt den Bericht des
Provinzialausschusses zur Kenntnis, gibt gleich¬
zeitig aber mit Rücksicht auf die besondere Wirt¬
schaftlichkeit des Kleinpflllstersdem Provinzialaus¬
schuß auf, fortan Kleinpflaster in stärkerem Matze
als bisher auf den Provinzialstraßen zu verwenden.
Der Provinzialausschuß wolle zu diesem Zweck
dem nächsten Provinziallandtag Vorschläge, ins¬
besondere auch über die Beschaffung der Mittel
machen.

Zur Erhöhung der Renten für die den Ge¬
meindenund Kreisen abgetretenenProvinzialstraßen
sind im Falle einer Erhöhung der auf die Nhein-
provinz entfalleuden Staatsdotation 7,33°/« des
Betrages der Dotationserhöhung zu verwenden.
Die Verteilungauf die einzelnen Beteiligten erfolgt
durch den Provinzialausschuß nach Anhörung der
kommunalenSpitzenverbände.

Die Aufnahme einer Anleihe im Betrage von
1,5 Millionen Mark bei der Landesbankder Rhein¬
provinz zur Anfchnffungund Aufstellung eines 2.
Steinbrechers und zur Einführung des elektrischen
Betriebes in dem Provinzialsteinbruch Neustadt

. a. d. Wied wird genehmigt. Die Anleihe soll mit
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Gegenstand:

Antrag des II l. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. die
Beteiligung der Provinz an dem Hilfswelk für
notleidendeKleinbahnen.

Antrag des III. Fachausschusses zu dem Bericht
uud Antrag des Provinzialausschusses,betr. Er¬
höhung des Kredits zur Gewährungvon Darlehen zum
Bauund zur Ausrüstung von Kleinbahnen.

Antrag des III Fachausschusses zu dem Antrag
der Abgeordneten Schürhoff nnd Genossen, die
Provinzilllstraße von Mors nach Uerdingenbei der
nächsten Erneuerung der Straßendeckemit Klein¬
pflaster zu versehen.

Antrag des III. Fachansschusses zu dem Haus¬
haltsplan der Provinzialstraßen-Verwaltung nebst

Anlage H, Voranschlag über die Verwendung
der Eisenbahnmittel,

Anlage ü, Voranschlag über die Verwendung
der Mittel zur Unterstützungdes Gemeinde-
und Kreiswegebaues

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis
31. März 1923.

Antrag des Ha Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Er¬
höhung der von den Ortsarmenverbänden für die
erste Ausstattung bei der Ueberführung der Für-
sorgezögliugezu zahlenden Bauschbeträge.

Beschluß:
5°/o verzinst und mit 8"/c> getilgt werden. Die
Zins- und Tilgungsbeträge sind aus den Betriebs«
ergebnissen zu entnehmen.

Der Provinziallandtag ermächtigt den Pro-
vinzialausschußeine weitere Anleihe von 8 Millio¬
nen Mark aufzunehmen zur Bereitstellung der ans die
Provinz entfallendenAnteile der zur Unterstützung
der notleidendenKleinbahnen bestimmtenDarlehn.

Der Provinziallandtag genehmigt die Erhöhung
des Kredits zur Gewährung von Darlehn zum Bau
und zur weiterenAusrüstung von Kleinbahnen um
40 Millionen Mark von 55 auf 95 MillionenMark.

Ueberweisungan den Provinzialausschuß zur
möglichsten Berücksichtigung.

Der Proviuziallandtag nimmt den Haushalts¬
plan unverändert an, gibt zugleich aber dem Pro¬
vinzialausschuß anheim, im nächsten Haushalts»
plcm die Mittel zur Unterstützungdes Gemeinde-
und Krciswcgebllues — Anlage 6 — den Be»
dürfniffen entsprechend zn erhöhen.

Der Provinziallandtag genehmigt den nach¬
stehendenAntrag des Provinzialausschusses:

Der Provinziallandtag wolle
») dem Paragraphen 7 der Vorschriftenfolgende

Fassung geben:
„Die Ortsarmenverbande sind verpflichtet, zur
Beschaffung der ersten Ausstattung der Zöglinge
einen Bauschbetrag von 1000 Mark zu leisten
und für rechtzeitige Uebersendungdes Betrages
an die Landesbankder Rheinprovinzzu Düssel¬
dorf zu sorgen"

und sodann
d) einen Paragraphen 7» des Inhalts einfügen:

„Der Provinzialausschußist ermächtigt, Aende¬
rungen der im ß 7 festgesetztenBauschbeträge
den Verhältnissen entsprechend zu beschließen",
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Wegenstand:

Antrag des II». Fachausschusses zn den, Bericht
und Antrag des Provinzialcmsschnsses,betr. Zu«
rückziehung der Fürsorgezöglingeaus der Industrie
und handwerklichebezw. hauswirtschaftlicheAus¬
bildung der Zöglinge.

Antrag des II» Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. körper¬
liche Züchtigungin den Fürsorgeerziehungsanstalten,
Berufsberatung und Koalitionsrechtder Fürsorge¬
zöglinge.

Antrag des Ha Fachausschusses zu dem Nutrag
der SozialdemokratischenFraktion, die Ausstattung
der Fürsorgezöglingebei Entlassung in Familien¬
pflege und Dienststellenwieder auf den Friedens¬
stand zu erhöhen.

Beschluß:
mit der Maßgabe, daß der Banschbetmg auf
2000 Mark erhöht wird. In den Absatz d zu
ß 7a soll hinter dem Wort „ist" „bis auf weiteres"
eingeschaltet werden.

Der Provinziallandtag erklärt seinen Beschluß
vom 16. Juli 1921, betreffend Zurückziehung der
Fürsorgezöglinge aus der Industrie und hand¬
werkliche bezw. hauswirtschaftlicheAusbildung der
Zöglinge, für erledigt.

I. Der Provinziallandtag nimmt von den Aus¬
führungen des Provinzilllausfchnsses,betr. kör¬
perlicheZüchtigungin den Fürsorgeerziehungs-
anstalten Kenntnis und beschließt, nach Ein¬
treffen der neuen Richtlinien für den Erlaß
von Strafordnungen einem weiteren Bericht
entgegenzusehen.

II. Der Provinziallandtag gibt der Verwaltung
auf, nach den aufgestellten Richtlinien, für
die Berufsberatung zu verfahren.

III. Der Provinziallandtag erklärt die Angelegen¬
heit, betreffend das KoalitionsrechtderFürsorge-
zöglinge, für erledigt, nachdem festgestellt ist,
daß das Koalitionsrechtder außerhalb der An¬
stalten befindlichen Zöglinge niemals augetastet
worden ist, auch uicht angetastet weiden soll.

Der Provinzialausschuß wird beauftragt, die
Frage der Ausstattung der Fürsorgezöglinge bei
der Entlassung in Familienpflegeund Dienststellen
einer Prüfung zu unterziehen und über das Er¬
gebnis dem nächsten Provinziallandtage Bericht
zu erstatten.

Der AbgeordneteHoff mann stellt nachstehenden Antrag:
„Beantrage, den Antrag der U. S. P.-Fraktion betr. Hinzuziehungvon beschwerdeführenden

Mitgliedern des Hanfes zur Untersuchungan die II» Kommissionzurückzuverweisen".
Der Antrag geht an den II» Fachausschuß.
Die nächste Sitzung wird auf Freitag, den 14. Juli, nachmittags 2 Uhr anberaumt.
Die Festsetzung der Tagesordnung wird dem Vorsitzendenüberlassen.

(Schluß der Sitzung 6 Uhr 45 Minuten.)

Der Vorsitzende: Di, Schriftführer:
^ I°rres. v. Stedman. A. Hauck.
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Fünfte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, Freitag, den 14. Juli 1922.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 2 Uhr 30 Minuten.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenElfes und Weyers.
Eingegangen ist der nachstehende Antrag des Abgeordneten Andres-Gutleuthof u. a.:
„Seitens der französischen Besatzungstruppenfinden alljährlich in freiem Gelände der Kreise

Kreuznach und Meisenheim Artillerieschießübuugenstatt. Das betroffeneGelände gehört zu den
landwirtschaftlichwertvollsten Gebieten beider Kreise; es umfaßt die Gemarkungen von 11 Ort¬
schaften. Die Schießübungen, die

1919: 3 bis 4 Wochen,
1920: 9 „ 10 „
1921: 10 „ 11 „

dauerten, gefährden naturgemäß, zumal fie in den Sommermonaten stattfinden, die Bestellung,
Bewirtschaftung und Einbringung der Ernte aufs allerschlimmste. Im vorigen Jahre ist deshalb
schon der Provinziallandtag bei der Reichsregierungvorstellig geworden,für Abhilfe Sorge zu tragen.
Auf die daraufhin eingeleitetenSchritte der Reichsregierungkam durch den Herrn Reichskommissar
für die besetzten Gebiete folgenderBescheid des Präsidenten der interalliierten Rheinlandkommission:

Coblenz, 25. August 1921. Nr. 4168/llOII'Ii. In Erwiderung auf Ihr Schreibe»
vom 19. Juli 1921 Nr. II 766 beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Interalliierte Rhein¬
landkommissionsich an den Oberbefehlshaberder verbündeten Besatzungsheeregewandt hat, um ihn
zu bitten, die Interessen der Landwirtschaft im KreuznacherBezirk zu berücksichtigenund zu prüfen,
ob es nicht möglichwäre, einige Aenderungen hinsichtlich der Anordnung der Artillerieschießübungen
in dieser Gegend vorzunehmen.

Der Oberbefehlshaber hat soeben der Rheinlandkommissiondie Mitteilung gemacht, daß
Befehle erlassen worden wären, die betreffendenSchießübungenderart einzuschränken, daß das Ein¬
bringen der Ernte sich ermögliche und daß dieselben höchstens dreimal wöchentlich und nur morgens
stattfänden. Der Präsident der Interalliierten Rheinlandkommission

gez. Paul Tirard.

Entgegen diesem Bescheidfinden auch in diesem Jahre wieder in dem betreffenden Gelände
Schießübungen statt, die täglich von morgens 7 bis 12 Uhr dauern, ausgenommen Donnerstag
und Sonntag. Insgesamt wird für dieses Jahr - allem Anschein nach — ein noch größerer
Zeitraum in Anspruch genommen wie im vorigen Jahre.

Der Provinzillllandtag wolle daher beschließen:
.Die Neichsregierung möge bei der Interalliierten Rheinlandkommissiondahin vorstellig

werden, daß Schießübungennicht mehr in freiem Gelände, sondern nur noch auf besonderen geschlossenen
Schießplätzenstattfinden, daß insbesonderedie Schießübungenin den KreisenKreuznachund Meisen¬
heim in Anbetracht der damit verbundenenbedeutendenSchädigung der Lebensmittelversorgungfür
die Bevölkerungin Zukunft unterbleiben".

Der Provinziallandtag beschließt in diesem Sinne.
5
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Gegenstand:
Antrag des IV. Fachausschusses zu dem Haus¬

haltsplan über die Verwaltung der Fonds zur
Gewährung von Viehentschädigungen für das Rech»
nungsjahr vom 1. April 1922 bis 31, März 1923.

Antrag des IV. Fachausschusses zu dem Haus¬
haltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft¬
lichen Angelegenheitennebst

Anlage H,, Haushaltsplan für die Provinzial-
Wein- und Obstbauschulezu Trier,

Anlage L, Haushaltsplan für die Provinzial-
Wein- und Obstbaus chule zu Kreuznach,

Anlage <ü, Haushaltsplan für die Provinzial-
Wein- und Obstbauschulezu Ahrweiler

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis
31. März 1923.

Antrag des IV. und I. Fachausschusseszu
dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betr. Beteiligung des Provinzialverbandes an der
Hilfsaktion zur Futtermittelbeschaffungfür Eifel
und Hunsrück.

Antrag des IV. und'I. Fachausschusses,betr.
Beteiligung des Provinzialverbandes an der Hilfs¬
aktion für die in 1921 und 1922 in den hoch
gelegenen Kreisen der Eifel und des Hunsrücks
eingetreteneMißernte.

Antrag des IV. und I. Fachausschusses,betr.
Beteiligung des Provinzialverbandes an der Hilfs¬
aktion für die Erhaltung der Viehbestände am
Niederrhein.

Zu den beiden letzten Verhandlungsgegenständen
stellt die Fraktion der K. P. D. den nachstehenden

Ergänzungsantrag:
„Ueber die Verwendung der von der Provinz

bewilligten Mittel in den einzelnen Gemeinden
entscheidendort gebildete Hilfsansschüsse, deren
Mitglieder nicht über 10 na in Besitz oder Be»
wirtschaftunghaben dürfen".

Beschluß:
Unveränderte Annahme des Haushaltsplauez

Unveränderte Annahme der Hanshaltsplüne.

Der Provinziallandtag stellt derStaatsregierung
znr Durchführung der Futtermittel-Hilfsaktion für
Eifel und Hunsrück aus Provinzialmitteln einen
Betrag von 3 Millionen Mark zur Verfügung,
derart, daß in den nächsten 6 Jahren jedesmal
für diesen Zweck 500 000 Mark in den Haupt-
Haushaltsplan eingesetzt werden.

Der Provinziallandtag ermächtigtden Provin-
zialausschnß, falls von der Staatsregierung eine
Hilfsaktion eingeleitetwird, zu prüfen nnd zu ent¬
scheiden, ob, unter welchenBedingungen und iu
welcher Höhe Beihilfen des Provinzialverbandes
bewilligt werden können.

Der Provinziallandtag ermächtigtden Prouin-
zialausschuß, falls von der Staatsregierung eine
Hilfsaktion eingeleitetwird, zu prüfen und zu ent¬
scheiden, ob, unter welchenBedingungen und in
welcher Höhe Beihilfen des Provinzialverbandes
bewilligt werden können.

Der Provinziallandtag lehnt diesen Antrag ab.
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Gegenstand:

Antrag des IV. und I. Fachausschusseszu
dem Antrag des Abgeordneten Rulof u. a., betr.
Hilfsaktion für Unwetterschäden im LandkreiseTrier.

Antrag des IV. Fachausschusses,betr. ander¬
weitige Regelung der Getreideablieferungspflicht:

„Nach den Bestimmungendes neuen Getreide¬
umlagegesetzes ist erfreulicherweiseeine wesentliche
Erleichterung für den kleinen Grundbesitzer ge¬
schaffen. Betriebe bis zu 40 Morgen Gesamt¬
fläche sind nur dann ablieferungspflichtig,wenn
die Getreideanbauflächeüber 8 Morgen hinausgeht.

Bei dem Vorherrschendieses kleinen Betriebes
innerhalb der Rheinprovinz erachtet der 63. Pro¬
vinziallandtag eine Uebernahme der den kleinen
Betrieben erlassenen Ablieferungspflicht auf die
nunmehr allein noch Ablieferungspflichtigen
innerhalb der Rheinprovinz für undurchführ¬
bar. Er bittet vielmehr, das Ablieferungssollder
Provinz in den Ausführuugsbestimmungen dem
Anteil der nunmehr befreiten Betriebe entsprechend
zur Gesamtflächeherabzusetzen".

Hierzu stellt die Fraktion der Sozialdemokra¬
tischen Partei den nachstehenden

Abänderungsantrag: ^
„Der zweite Absatz ist zu streichen und dafür

folgendes zu setzen:
Der 63. Provinziallandtag erwartet, daß die

Festsetzung des Ablieferungssollsder Gesamtprovinz
und der einzelnen Gemeinden dem Vorherrschen
des Kleinbetriebsin der Rheinprovinz bei Heraus¬
gabe der AusführungsbestimmungenRechnung ge¬
tragen wird".

Antrag des IV. und I. Fachausschusseszu
dem Antrag des Abgeordneten Schmitz u. a.,
betr. Hilfsaktion für Unwetterschiiden, in dem der
Eifel augehörigen Teil des Kreises Mayen.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialansschnsses,betr. Unter-

Oeschluß:
Der Provinziallandtag ermächtigtden Provin-

zmlausschuß,zu prüfen und zu entscheiden, ob und
unter welchen Bedingungen und in welcher Höhe
eine entsprechende Beihilfe der Provinz bewilligt
werden kann.

Der Provinziallandtag beschließt,die Abstim¬
mung über beide Anträge in der folgendenSitzung
vorzunehmen.

Der Provinziallandtag ermächtigt den Proviu-
zialausschuß, falls von der Staatsregierung eine
Hilfsaktion eingeleitet wird, zu prüfen und zu
entscheiden,ob, unter welchen Bedingungen und
in welcher Höhe Beihilfen des Provinzialverbandes
bewilligt werden können.

Der Provinziallandtag nimmt den Antrag des
Provinzialausschussesan mit der Maßgabe, daß
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Gegenstand:
stiitzung der von der schweren Hagel- und Hoch¬
wasserkatastrophe Betroffenen im Kreise Rheinbach
durch die Provinz.

Antrag des Provinzialausschusses:
„I. Die Rheinprovinz haftet mit Reich und Staat

dem Kreise Rheinbach zu je einem Drittel für
die Ausfälle, die durch Nichtrückzahlungoder
nicht rechtzeitige Rückzahlung der Darlehen
entstehen, welche den von der Unwetterkatastrophe
am 25. Mai 1922 Betroffenen gewährt wur¬
den, bis zur Höhe von 15°/o der gefamten
Darlehensfumme von 20 Millionen.

II. Die Rheinprovinz zeichnet unter der Voraus-
ausfetzung, daß der Staat das gleiche tut,
50000 Mark zu der öffentlichen Sammlung
zu Gunsten der durch das Unwetter Geschä¬
digten".

Antrag des IV. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Er¬
höhung der jährlichen Provinzialzuschüssefür die
landwirtschaftlichenSchulen.

Antrag des IV, Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Be¬
teiligung des Provinzialverbandes an der Bereit¬
stellung von Mitteln zur Förderung von Boden-
verbesserungen.

Antrag des IV. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses, betr. die
Errichtung von landwirtschaftlichenSchulen in
Bonn, Bensberg und Polch nebst Zusatzantrag
des Abgeordnetenv. Stedman.

Beschluß:
an Stelle von „l5°/o" gesetzt wird „bis zur Höhe
von 1 Million" und daß unter II anstelle von
„50000 Mark" gesetzt wird „75000 Mark".

Der Provinziallandtag erhöht den Zuschuß, den
der Provinzialverband gemäß ß 8 des Vertrages
mit der Landwirtschaftskammerjährlich zu den
Kosten der landwirtschaftlichenSchulen leistet, von
5000 auf 15 000 Mark und zwar unter der Vor¬
aussetzung,daß auch der Staat eine der Gesamt¬
leistung des Provinzialverbandes entsprechende Er¬
höhung seiner Zuschüsse eintreten läßt. Darüber,
ob diese Voraussetzung erfüllt ist, wird der Pro-
vinzinlausschußzu entscheiden ermächtigt.

Der Provinziallandtag erklärt sich grundsätzlich
damit einverstanden, daß der RheinischeProvin¬
zialverband sich an der Bereitstellungvon Mitteln
zur Förderung von Vodenverbesserungen im Sinne
des ß 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 1. April 1922
beteiligt und stellt für diefe Zwecke zunächst für
das Rechnungsjahr 1922 einen Betrag von
750000 Mark zur Verfügung des Provinzial¬
ausschusses.

I. Provinziallandtag genehmigtdie Errichtung
der Schulen in Bonn, Bensberg und Polch. Die
vertragsmäßig an die Landwirtschaftskammerzu
zahlendenZuschüssesind vom Rechnungsjahre1922
ab in den Haushaltsplan einzustellen.



63. RheinischerProvinziallandtag, Protokoll der 5. Sitzung am 14. Juli 1922. 37

Gegenstand:

Antrag des II« Fachausschusses zu dem Antrag
der Sozialdemokratischen Fraktion, betr. Entlohnung
der in Dienststellen untergebrachten Fürsorgezöglinge.

Antrag des II«, Fachausschusses zu dem Antrag
der Sozialdemokratischen Fraktion, betr. Bestellung
von Fürsorgern für Fttrsorgezöglinge ohne Reli¬
gionsbekenntnis.

Antrag des II«, Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. die
Neubearbeitung der „Vorschriften des Rheinischen
Provinzialverbandes für die Ausführung der Für¬
sorgeerziehungMinderjähriger" und der „Reglements
für die Rheinischen Provinzial-Fürsorgeerziehungs-
anstalten".

Beschluß:
II. Auf den Antrag des Abgeordneten v. Sted-

man wird der Provinzialnusschuß ermächtigt, zur
Errichtung einer landwirtschaftlichenSchule für
Stadt- und LandkreisCoblenz im laufendenEtats¬
jahr die üblichen Provinzialzuschüsse zu bewilligen,
nachdem die Voraussetzungen für die Errichtung
der Schule erfüllt sind.

Der Provinzialnusschuß wird beauftragt, die
Frage der Entlohnung der in Dienststellenunter¬
gebrachten Fürsorgezöglinge einer genauen Nach¬
prüfung zu unterziehen, etwa von der Provinzial-
kommissiou für die Provinzial-Fürsorgeerziehungs-
anstalten für erforderlich gehaltene Aenderungen
alsbald vorzunehmenund dem nächsten Proviuzial-
landtage über die getroffenen Maßnahmen zu be¬
richten.

Für nicht in Anstalten untergebrachteFürsorge¬
zöglinge ohne Bekenntnis, auch wenn sie wider¬
ruflich entlassen sind, sind Fürsorger zu bestellen,
die gleichfalls keinem Bekenntnis angehören. Ist
ein Fürsorger ohne Bekenntnis nicht zu ermitteln,
so soll eine andere geeignete Person nach Anhörung
des Ausschusses für Arbeiterwohlfahrtbestellt werden.

Der Antrag der Fraktion U. S. P., hinter
dem Worte „Arbeiterwohlfahrt" anzufügen; „oder
freie Iugendkartelle" wird abgelehnt.

Der Provinziallandtag stimmt der neuen Fassung
der Vorschriften mit der Maßgabe zu, daß der
zweite Absatz des § 6 des Vorschlagsgestrichen und
an seine Stelle nachstehender Absatz gesetzt wird:

„Der überführendeGemeindevorstandhat dem
gesetzlichen Vertreter des Fürsorgezöglings auf
Antrag den Namen der Anstalt, in der der Zögling
untergebracht werden soll, mitzuteilen, wenn der
Landeshauptmann im Einzelfalle in dem Ueber¬
führungsersuchennicht eine gegenteilige Anordnung
getroffen hat".

Der Provinziallandtag sieht der demnächstigen
Ausführung seines Beschlusses, betr. Neubearbeitung
des Reglements für die RheinischenProvinzial-
Fürsorgeerziehungsllnstalten,entgegen.
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Gegenstand:
Antrag des II» Fachausschusses zu dem Haus¬

haltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900,
sowie Haushaltspläne der Fürsorgeerziehungs-
anstalten Fichtenhain, Rheindahlen, Solingen und
Euskirchen für das Rechnungsjahrvom 1. April 1922
bis 31. März 1923.

Beschluß:
Der Provinziallandtag nimmt den Haushalts¬

plan mit der Maßgabe an, daß unter Titel I
der Ausgaben des Haushaltsplanes der Anstalt
Euskirchen eine Buchführerstelle eingesetzt wird.
Die Deckung der Mehrausgaben soll aus dem unter
Titel VI Nr. 10 der Ausgaben des Haupt-Haus¬
haltsplanes vorgesehenen Betrage von 12 750 000
Mark erfolgen.

Antrag der Fraktion Arbeitsgemeinschaft:
„In den Haushaltsplänen der Fürsorgeanstalten

die unter III, 8 „für Kirchen» und Schulbedürf¬
nisse" eingestelltenBeträge um je 15 000 Mark
zu erhöhen zwecks Anschaffungvon Turngeräten
und Anlegung von Schulplätzen."

Unveränderte Annahme des Antrages.

Antrag des IIK Fachausschusses zu dem Haus¬
haltsplan der Provinzial-Arbeitsllnstlllt zu Brau¬
weiler für das Rechnungsjahr vom 1. April 1922
bis 31. März 1923.

UnveränderteAnnahme nachstehenden Antrages
des Fachausschusses:

„Der Provinziallandtag nimmt den Haushalts»
plan unverändert an.

Der Fachausschußsteht auf dem Standpunkt,
daß die Arbeitsanstalt bei der Entlassung eines
Insassen eine der Witterung des Tages entsprechende
Kleidung zur Verfügung zu stellen hat.

Ferner hält der Fachausschußfür erforderlich,
daß feitens des Vorsitzendender Anstaltsbesuchs¬
kommission in der Vollsitzung über das Ergebnis
der Untersuchung der währenddes letzten Provinzial-
landtags vorgebrachten Beschwerden Bericht erstattet
wird".

Antrag des Ild Fachausschusses zu den Haus¬
haltsplänen der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten
zu Andernach,Bedburg-Hau, Bonn, Düren, Galk-
hausen, Grafenberg und Iohannistal für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1922 bis 31. März 1923.

UnveränderteAnnahme nachstehenden Antrages
des Fachausschusses:
1. Die Haushaltspläne werden unverändert an«

genommen.
2. Der Provinzialausschuß wird ersucht,

»,) dahin wirken zu wollen, daß die Provinzial»
Verwaltung in ihrem Bestreben, die Aus¬
bildung ihres Pflegepersonals weiterhin zu
fördern und zu heben, fortfährt, sodaß in
möglichst kurzer Zeit in den Heil- und Pflege-
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Gegenstand: Beschluß:
anstalten nur noch Personal beschäftigt ist,
daß seine Befähigung durch Ablegung einer
Prüfung nachgewiesen hat,

b) bei den zuständigen Stellen dahin wirken zu
wollen, daß das neue Irrengesetz möglichst
bald verabschiedet wird.

3. Den Mitgliedern des II d Fachausschusses wird
alljährlich bei Beratung der Haushaltspläne ein
schriftlicher Bericht über das Ergebnis der Land¬
wirtschaft und der übrigen hauswirtschaftlichen
Betriebe, soweit sie von Bedeutung sind, und
die voraussichtlicheEntwicklung im folgenden
Jahre vorgelegt.

Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Haus¬
haltsplan über die Kosten der baulichen Beauf¬
sichtigung, größerer baulicher Ergänzungsarbeiten
und der Erneuerung maschineller Anlagen in den
Provinzialanstalten für das Rechnungsjahr vom
1. April 1922 bis 31. März 1923.

Unveränderte Annahme des Antrages.

Antrag des II v Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. die
Bereitstellung eines weiteren Betrages zum Bau,
zum Erwerb und zur Ergänzung von Wohnungen
für Beamte und Angestellte der Provinzialverwaltung.

Der nachstehendeAntrag des Provinzialaus¬
schusses:

„Der Provinziallandtag genehmigtdie Auf¬
nahme einer Anleihe in Hohe von 10 600 000
Mark zum Bau, zum Erwerb und zur Ergän¬
zung von Wohnungen für Beamte und Ange¬
stellte der Provinzialverwaltung zu den best¬
möglichen Bedingungen mit der Maßgabe, daß
diese Summe mit 3°/<> getilgt wird",
wird nach dem Antrage des Fachausschusses
mit folgendemZusatz angenommen:

„Falls bei Ausführung des Vauprogramms
Kostenüberschreitungen unvermeidlichwerden, ist
der Provinzialausschuß berechtigt, die erforder¬
lichen Mittel zur Verfügung zu stellen, und
hat dem nächsten Provinziallandtag Bericht
hierüber zu erstatten".
Die in dem Bericht angegebene Höhe des Dar-
lehns von 70—80000 Mark wird auf 30°/°
der Baukostenfestgefetzt.



40 63. RheinischerProvinziallandtag, Protokoll der 5, Atzung am 14. Juli 1922.

Gegenstand: Beschluß:
Der Provinzialausschußmöge die Bestimmungen
bezüglich des Vorkaufsrechtesdahingehend er¬
gänzen, daß der Vorkaufspreis von Fall zu Fall
festgesetztwird.
Der Provinziallandtag erwartet von der Pro-
vinzialverwaltung,daß zur weiteren Hebung der
Wohnungsnot die Rationierung der Dienst¬
wohnungender Provinzialbeamten unter mög¬
lichster Vermeidungunbilliger Härten schärftens
durchgeführtwird".

Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausfchusfes,betr. Bereit¬
stellung eines Betrages von 300000 Mark zur
Durchführung von Vorarbeiten für die Verbesserung
der maschinentechnischen, insbesondereder wärme¬
wirtschaftlichen Anlagen in den Provinzialanstalten.

UnveränderteAnnahme nachstehenden Antrages
des Provinzialausschusses:

„Der Provinziallandtag wolle zu Vorarbeiten
für die Verbesferungder maschinentechnischen,ins¬
besondere der wärmewirtschaftlichen Anlagen in den
Provinzialanstalten den Betrag von 300000 Mark
bereitstellen und gleichzeitig genehmigen, daß einzelne
Arbeiten,deren Zweckmäßigkeitund Wirtschaftlichkeit
sich ohne weiteres ergeben, sofort in Angriff ge¬
nommen werden.

Die dazu erforderlichen Beträge sollen zunächst
vorfchußweife und später auf eine für diesen Zweck
aufzunehmendeAnleihe verrechnetwerden.

Dem nächsten Provinziallandtag ist eine Vorlage
zu machen, aus der das Ergebnis der Vorarbeiten
und die von der Verwaltung zu machendenend¬
gültigen Vorschlägezu ersehen sind".

Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses, betr. den
Ankauf der Grundstückeund Gebäude Düsseldorf-
Grafenberg, Belgische Landstraße 7, 8 und 8».

Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, die
Häusergruppe Düsseldorf-Grafenberg, Bergische
Landstraße7, 8 und 8» käuflich^«erwerben,sofern
von der Eigentümerin angemesseneBedingungen
gestellt werden. Der Provinzialausschuß wird
ferner ermächtigt, im Falle des'Erwerbes der
Hä'ufer, die notwendigen Instandsetznngsarbeiten
auszuführen. Die für den Erwerb und die Instand¬
setzungsarbeitenerforderlichen Beträge sind zunächst
vorschußweisebei der Landesbank zu entnehmen
und demnächst in eine Anleihe aufzunehmen.
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Antrag des I. Fachausschusses zu den Anträgen von Beamtenorganisationenund Beamten
der RheinischenProvinzialoerwaltung zur Besoldungsordnung.

Lfde
Nr. Antragsteller

Vereinigung der
Sekretariats-

beamten bei der
RheinischenPro-
vinzialverwaltung.

Verbandder
Irrenärzte der
Rheinprovinz.

Oberapothekeran
den Provinzilll-

anstalten.

Oberpfarreran
den Provinzial-

llnstalten.

Antrag

Einführung der Amtsbezeichnung „Landesverwaltungsinspektor"
für die Beamtender Gruppe VIII

und
„Landesverwaltungsoberinspektor" für die Beamten der
Gruppe IX.

1. Als Eingangsstufe für die Aerzte BesoldungsgruppeX.
2. Bei der Anstellung als beamtete Aerzte Einreihungin

BesoldungsgruppeXI unter gleichzeitigerVerleihung der
Amtsbezeichnung„ Provinzial-Medizinalrat".

3. In BesoldungsgruppeXII» nicht Beförderungs-, sondern
Aufrückestellen.

1. Eingangsstufe als „Apotheker" in Besoldungsgruppe X.
2. Anstellung als „Obempotheler" in BesoldungsgruppeXI.
3. Aufrückungsmöglichkeit in BesoldungsgruppeXII»,, sodaß

mit etwa 16 Dienstjahren das Endgehaltdieser Gruppe
erreicht wird.

1. Eingangsstellung als Geistlicherin BesoldungsgruppeX.
2. Anstellungnach bestandenem Pfarrexamen als „Ober¬

pfarrer" in BesoldungsgruppeXI.
3. Aufrückungsmöglichkeit in Besoldungsgruppe XII«,, sodaß

mit etwa 16 Dienstjahren das Endgehalt dieser Gruppe
erreicht wird.

Stellungnahme
des Provinzial-

ausschusses

Ablehnung.

Zu 1 und 2:
Schaffung von

Beförderungsstellen
neben den Aufrllcke-
stellen in Gruppe

XI.
Zu 3: Ablehnung.

Wie lfde. Nr. 2.

Wie lfde. Nr. 2.
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Lfde Besol¬ Stellungnahme

Nr. Name Dienststellung dungs¬ Antrag des Provinzial-
gruppe ausschusscs

1 Rahmsdorf 1 Registratur- VI Anrechnung von Militärdienstzeit auf das Ablehnung.
Roesler selretärebei Besoldungsdienstalterder aus dem Militiir-
Mätz ^ der Landes-

I versicherungs-
! anstalt

llnwarterstllnoe hervorgegangenen Registra-
turbeamten rückwirkendvom 1. April 1909
ab und Nachzahlung des höheren Dienst¬
einkommens.

2 Braeckeler ) VI 1. Belassung der früheren Amtsbezeichnung
'

Roesler

^ degl.
„Verwaltungssekretär",

Pisters 2. Einreihung sämtlicher Registratoren in Zu 1-3:
Strauven ! Gruppe VI,

3. Vermehrung der Beförderungsstellen in
Gruppe VII,

4. Anstellung auf Lebenszeit.

Ablehnung.

zu 4: Aussetzung
der Entscheidung

bis staatliche Rege¬
lung vorliegt.

3 Buder desgl. V Einreihung in die BesoldungsgruppeVI auf
Grund der ihm nach dem 1. Besoldungs¬
plan beigelegtenAmtsbezeichnung

„Registratursekretär".

Ablehnung.

4 Braeckeler desgl. VI Beförderung zum Registraturobersekretär
(Gruppe VII.)

Ablehnung.

Der Provinziallandtag tritt nach Vorschlag des Fachausschussesder Stellungnahme des
Proviuzialausschussesbei.

Wegenstand:
Antrag des I. Fachausschusses zu dem Antrag

des Landesverbandesder Beamten und Angestellten
der Rheinischen Provinzialverwaltung, bei Besetzung
neuer Landesratsstellen auch Beamte der Rheini¬
schen Provinzialverwaltung zu berücksichtigen, die
dem Stande der mittleren Beamten angehören
bezw. aus diesem hervorgegangensiyd.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Antrag
des Landesverbandesder Beamten und Angestellten
der Rheinischen Provinzialverwaltung, bis zu einer
gesetzlichenRegelung für die Beamten der Rhei-

Keschluß:
Uebergang zur Tagesordnung.

Der Provinziallandtag lehnt den Antrag ab.
Der Provinzialausschußwird ersucht, die Frage der
Einrichtung oder Unterstützung einer Krankenkasse
für die Provinzialbeamten zu erwägen.
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Gegenstand:
Nischen Provinzialverwaltung und ihre nicht ver-
sicherungspflichtigen Familienangehörigendie durch
Krankheit entstehenden Kosten zur Hälfte aus
Mitteln der Rheinischen Provinzialverwaltung zu
zahlen.

Hierzu Antrag der Zentrumsfraktion:
„Der Provinziallandtllg beschließt,den Herrn

Landeshauptmann zu ersuchen, in eine Nachprüfung
darüber einzutreten, ob die in der Provinz vor¬
handenenEinrichtungen zur Gewährung von Dar¬
lehen und Beihilfen an Beamte, Angestellte und
Arbeiter infolge des gesunkenen Geldwertes noch
dem tatsächlichen Bedürfnis entsprechen. Der
Provinzialausschußwird ermächtigt, auf Vorschlag
des Herrn Landeshauptmanns die vorhandenen
Einrichtungen entsprechend auszugestalten und die
erforderlichenMittel zur Verfügung zu stellen".

Antrag des I. Fachausschusseszu dem Antrag
des Dekans Heyn in Marienberg (Westerwald)auf
Wiedereinstellungdes am 1. Juli 1921 in den
Ruhestand versetzten LandessekretärsLeo Neumann
als aktiven Beamten und zwar als Verwalter einer
RheinischenProvinzialanstalt.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Versetzung des Generaldirektors der Landes-
bllnk, GeheimenRegierungsrats Dr. Lohe, in den
Ruhestand.

Beschluß:

Unveränderte Annahme dieses Antrages.

Ablehnung der Wiedereinstellungdes Beamten.

Der Generaldirektorder Landesbank, Geheimer
Regierungsrat Dr. Lohe, wird auf seinen An¬
trag zum 1. Oktober d. Is. in den Ruhestand
versetzt;
der Provinzialausschuß wird beauftragt, das
Ruhegehalt festzusetzen.

Antrag des I. Fach¬
ausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provin¬
zialausschusses,betreffend
Neubesetzung der Stelle
des Generaldirektors der
Landesbanl der Rhein-
Provinz.

Der Provinziallandtllg beschließt:
I.

Nachtrag zu den Satzungen der Landesbank vom 21. März/3. Oktober 1918.
8 1.

An der Spitze der Generaldirektiontonnen auch mehrere vom Provinzial-
landtag zu wählende Generaldirektorenstehen.

8 2.
Ueber die Verteilung der Geschäfte des Generaldirektors auf mehrere

Generaldirektorenentscheidet der Provinzialausschuß.
II.

Aenderungen der am 14. Juli 1922 beschlossenenNachtragssatzungen
der Landesbank, von denen der Minister seine Genehmigung abhängig
machen sollte, kann der Provinzialausschuß vornehmen.

6»



44 63. RheinischerProvinziallandtag, Protokoll der 5. Sitzung am 14. Juli 1922.

Gegenstand: Beschluß:
III.

Zu Generaldirektorender Landesbank werden gewählt:
1. Sparkassendirektorund Direktor des Hypothekenamtesder Stadt Köln,

Dozent an der Universität Köln, Hubert Bel, 45 Jahre alt, hervor¬
gegangen aus dem Verwaltungsdienst der Stadt Köln;

2. Landesbantdirettor Vernegau, 50 Jahre alt, hervorgegangenaus dem
Privatbankdienst, in der Landesbank seit 1909 zunächst als Rechnungs¬
direktor, dann als Landesbankrat, z. Zt. Landesbantdirettor und Ver¬
treter des bisherigen Generaldirektors für den finanztechnischen Teil
der Landesbank,

unter nachstehenden Bedingungen:
1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren, beginnend mit

1. Oktober 1922.
2. Das Gehalt der Gewählten wird in Gemäßheit der Besoldungsordnung

festgesetztvom Provinzialausschuß,der berechtigt ist, für die den General¬
direktoren zustehende Gratifikation einen Mindest- und einen Höchstbetrag
festzusetzen.

3. Die Gewählten haben die Bestimmungen der zurzeit geltenden und der
etwa künftig zu erlassendenReglements über die dienstlichen Verhält¬
nisse der Provinzialbeamten als für sich verbindlich anzuerkennen.

IV.

Der Provinzialausschuß wird ersucht, bei Bemessung der Aufwands¬
entschädigungfür Provinzialbeamte den jeweiligen Teuerungsverhält¬
nissen Rechnung zu tragen.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Versetzungdes Landesrats Dr. Schauseil in
den Ruhestand.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
die Beschwerde des zwangsweisein den Ruhestand
versetzten früheren LandesbauamtsfekretärsStrauch.

Hierzu Antrag der Fraktion der K. P. D. zu
Druckfache Nr. 36:

„Der Provinzialausschußwolle beschließen, eine
Kommissioneinzusetzen, deren Aufgabe es ist, die
Akten im Falle Strauch unter Hinzuziehung des
Herrn Strauch zu prüfen".

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Uebernahme der Kosten des Geschäftsführers des

Der Provinziallandtag befchließt die Versetzung
des Landesrats Dr. Schauseil in den Ruhestand
unter Bewilligung der reglementsmäßigen Ruhe¬
gehaltsbezüge.

Der Provinziallandtag beschließt, unter Ab¬
lehnung des Antrages der Fraktion der K. P. D.
die Beschwerde des zwangsweisein den Ruhestand
versetzten früheren LandesbauamtsfekretärsStrauch,
zur Zeit in Godesberg, als unbegründet zurück¬
zuweisen.

Der Provinziallandtag bewilligt außer dem
Betrag von 60000 Mark (Uebernahme der Ver-
tretungskostenfür den aus dem Dienste der Stadt
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Gegenstand:
ZweigausschussesRheinland e. V. für Deutsche
Jugendherbergen im Rechnungsjahre 1922 bis
zum Höchstbetragevon 60000 Mark auf den
Provinzialverband.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Vornahme einer Ersatzwahl zum Wasserbeirat.

Antrag des 1. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Bewilligung einer einmaligenBeihilfe von 200 000
Mark an den Verschönerungsverein für das Sieben-
gebirge.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Erhöhung des laufenden Zuschussesan die Studenten¬
bücherei in Bonn von 12 000 auf 30 000 Mark.

Antrag des I. Fachausfchufses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Bewilligungen aus dem Verfügungsstock des Pro-
vinziallandtags (Ständefonds).

Beschluß:
Köln beurlaubten Geschäftsführer des Iweigaus-
schusses im Rechnungsjahr 1922) dem Iweigaus-
schuß Rheinland e. V. für Deutsche Jugendherbergen,
vom Rechnungsjahr 1922 angefangen für die
nächsten 10 Jahre eine jährliche Beihilfe von
25 000 Mark unter der Voraussetzung,daß diese
25 000 Mark dazu verwandt werden, um ein zum
Ausbau der Burg Hammerstein bei Rheinbrohl
aufgenommenes Darlehen zu verzinsen und zu tilgen.

Der Provinziallandtag wählt an Stelle des
verstorbenen GeheimenKommerzienrats Hueck und
für den Rest der Wahlzeit desselbenden Landrat
Schluchtmann'Dinslakenzum Mitglied des Wasser¬
beirats.

Der Provinziallandtag bewilligt dem Verschö¬
nerungsvereinfür das Sicbengebirgeeine einmalige
Beihilfe aus Provinzialmitteln in Höhe von 200000
Mark.

Der Provinziallandtag beschließt, daß der lau¬
fende Zuschuß der Provinz an die Studenten¬
bücherei in Bonn von jährlich 12 000 Mark auf
30 000 Mark erhöht wird unter der Voraussetzung,
daß auch die Stadt Bonn einen Zuschuß bewilligt.

Der Provinziallandtag bewilligt aus dem Ver¬
fügungsstock des Provinziallandtags für die in der
Vorlage des Provinzialausschusses angegebenen
Zwecke und unter den dort bezeichneten Bedingungen
385000 Mark mit der Maßgabe, daß die Bei¬
hilfen für den Dom in Xanten und die katholische
Pfarrkirche in Vrauweiler aus den Beständen des
Verfügungsstocks des Provinziallandtags von 50000
Mark auf 150000 Mark erhöht werden. Weiter
wird der Piovinzialausschuß ermächtigt, für die
Stiftskirche in Carden bis zu 20000 Mark und
für Schloß Burg bis zu 50000 Mark aus den

, Beständen des Verfügungsstocks nach näherer Prü¬
fung durch den Provinzialkonservatorzu bewilligen.

Der Provinziallandtag sieht deu Antrag der
Zentrumsfraktion, betreffendden Dom zu Xanten,
durch Erhöhung der Beihilfe von 50000 Mark
auf 150000 Mark für erledigt an.
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Gegenstanv:
Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Antrag

der Zentrumsfraktion, betr. Prüfung bezw. Er¬
höhung der seitens der Provinzialverwaltung an
private Pflegeanstalten gezahlten Pflegesätze.

Antrag der Fachausschüsse II». und I auf Er¬
höhung des im Haushaltsplan über den Unter¬
stützungsfonds für Blinde unter Titel III der
Ausgabe vorgesehenen Zuschusses.

Antrag des III, Fachausschusses zu dem Antrag
des AbgeordnetenKnopp u. a., die von Saarburg
nach Zerf gehenden und die beiden Provinzial-
strahen Trier-Weiskirchen und Trier»Saarbrücken
verbindenden teils Kreis-, teils Kommunalstraßen
auf die Provinz zu übernehmen und als Prouinzial-
straße auszubauen.

Antrag des III. Fachausschusses zu dem Antrag
des AbgeordnetenFloßdorf u. a,, betr. Pflasterung
der Provinzialstraßen innerhalb geschlossenerOrt¬
schaften im Industriegebiet sowie in der Nähe der
Großstädte.

Antrag des III, Fachausschusses zu dem Antrag
der Unabhängigen Sozialdemokmtischen Partei,
betr. die Versteigerung des Obstes an den Provinzial¬
straßen.

Antrag des I. Fachausschusseszu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Ver¬

Beschluß:
Der Provinziallandtag erklärt den Antrag

mit Rücksicht auf den bei Beratung des Haushalts¬
plans für die erweiterte Armenpflege gefaßten
Beschluß— DruilsacheuNr. 55 — für erledigt.

Der Provinziallandtag erhöht den im Haus¬
haltsplan über den Unterstützungsfondsfür Blinde
für das Rechnungsjahr 1922 unter Titel III der
Ausgabe vorgesehenen Zuschuß an den Vlinden-
fürsorgeverein von 20 000 Mark auf 100 000
Mark. Die Deckung diefer Mehrausgabe kann
aus dem unter Titel VI, 10 der Ausgaben des
Haupt-Haushaltsplanes „zur Bestreitung unvorher¬
gesehener, insbesondere durch die Teuerung ein¬
tretender außerordentlicher Mehrausgaben" vor¬
gesehenen Betrage von 12 750 000 Mark erfolgen.

Der Provinziallandtag überweist den Antrag
des AbgeordnetenKnopp u. a. nach dem Vorschlag
des Provinzialausschussesletzterem zwecks Prüfung,
ob und in welcher Weise geholfen weiden kann.

Der Provinziallandtag betrachtet den Antrag
durch seine Beschlußfassungzu dem Antrage, betr.
vermehrte Anwendung von Kleinpstaster (Druck-
sachen-Nr. 57), als erledigt.

Der Provinziallandtag lehnt den Antrag der
U, S, P, ab, und stimmt dem nachstehenden eigenen
Antrag des Fachausschusses zu:

„Die Provinzialverwaltung wird beauftragt zu
prüfen, ob beim Erlös aus Obst eiue größere
Einnahme erzielt weiden kann. Dem nächsten
Provinziallandtag ist Vorlage zu machen.

Ferner wird die Provinzialverwaltung ersucht,
die Obstnutzungen nach kleinen Losen zu trennen und
die Beteiligung von gemeinnützigen Korporationen
zu begünstigen."

Das Reglement für die Verteilung der gemäß
s 5 Abs. 3 des Gesetzesvom 2. Juni 1902 an
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Gegenstand: Beschluß:
längerung der Geltungsdauer des Reglements leistungsschwacheKreise und Gemeindenzu ver-
filr die Verteilung der gemäß § 5 Abs. 3 des teilenden Staatsrenten bleibt in der vom
Gesetzes vom 2. Juni 1902 an leistungsschwache 46. Rheinischen Provinziallandtag beschlossenen
Kreise und Gemeindenzu verteilendenStaats- Fassung weiterhinfilr das Rechnungsjahr1922
renten. in Geltung.

Die nächste Sitzung wird auf Samstag, den 15. Juli, vormittags 10 Uhr, anberaum^.
(Schluß der Sitzung 8 Uhr 45 Minuten).

Der Wischende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. C. Weyers. v. Stedman.

Sechste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf,Samstag, den 15. Juli 1922.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 10 Uhr 40 Minuten.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenHauck und v. Stedman.
Der Vorsitzende teilt mit, der Aeltestenrathabe beschlossen,den Fraktionen vorzuschlagen,

hinsichtlich der Beschränkungder Redefreiheit in der heutigen Sitzung in eine Beratung einzutreten.
Zu diesem Zweck tritt zunächsteine Pause vou 10 Minuten ein.

Nach Aufnahme der Verhandlungen stellt die Fraktion U. S. P. nachstehenden Antrag:
„Die Fraktion U. S. P. erhebt schärfstenEinspruch gegen die Art der Geschäftsführung

des Provinzialansschusses, da der Provinzialausschuß die Dauer der Sitzungsperioden vorschreibt
bis ins einzelne. So sollte z. B. der diesjährige 63. Provinziallandtag zunächst nur 3 Tage
dauern, dann bestimmte man den Schluß der Tagung am Freitag, den 14. Als Vegründuug
wird angeführt die Ersparnis, die durch kurze Tagungen erzielt werde. Die Fraktion erblickt in
dieser Behandlung des Plenums eine unerhörte Vergewaltigungnicht uur der Minderheiten, sondern
des ganzen Landtags. Sie ist der Ansicht, daß der Landtag selbst zu bestimmenhat, wann und
wie lange er zu tagen hat; sollte man jedoch den Landtag für überflüssighalten, so wäre es das
Beste, in Zukunft der Ersparnis, der Verbilligung und der Verheimlichunghalber, seine sämtlichen
Befugnisse dem Provinzialausschuß zu übertragen und den Landtag mit Einberufungen zu ver¬
schonen, da auf diese Weise wenigstens erreicht wird, daß die unwürdige Durchpeitschungder Vor¬
lagen, die jeder Sachlichkeitund GründlichkeitHohn spricht, verhindert werden kann".

Durch den Vorsitzenden des Provinzialansschussesund den Vorsitzendendes Landtages
werden die in dem Antrage enthaltenen Angriffe gegen den Provinzialausschuß mit Entschiedenheit
zurückgewiesen und festgestellt,daß nicht der geringste Versuch gemacht worden sei, das Selbstver«
fügungsrecht des Landtages zu beschränken.

Auf Abstimmung über den Antrag wurde verzichtet.
Der Vorsitzende stellt auf Grund der Aussprache fest, daß zunächsteine Beschränkung

der Redefreiheit nicht eintreten werde, daß aber weitere Entschließungdes Aeltestenratesvorbehalten
bleiben müsse.

Dann wird in die Erledigung der Tagesordnung eingetreten.
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Gegenstand:
Antrag des I. Fachausschusseszu dem Antrag

des Ausschusseszur Förderung der Verkehrsver¬
hältnisse im westlichen Kreise Prüm zu Dasburg
auf Gewährung eines Zuschusses an die Gemeinden
des BttrgermeistereibezirksDaleiden zu den sich
auf 70—80 000 Mark belaufenden Kosten für den
Bau einer durch die Einrichtung einer Kraftwagen-
liuie zur Unterstellung des Wagens notwendig ge¬
wordenen Halle.

Antrag des II d Fachausschusseszu dem Be¬
richt uud Antrag des Provinzialausfchusses, betr.
Einfühlung einer einheitlichen Tischklassefür Kranke,
Zöglinge, Angestellte und Beamte in sämtlichen
Anstalten der Provinz.

Der Antrag des Fachausschusseslautet:
„Der Provinziallandtag wolle die Vorlage an

den Provinzialmisschuß zurückverweisen zur Prü¬
fung, ob nicht die Zusammenlegungder 1. und 2.
Tischklasse durchführbar ist und bejahendenfallsden
Provinzialausschußersuchen, die entsprechendenMaß¬
nahmen zu treffen. Sollte die Zusammenlegungsich
nicht ermöglichen lassen, ist dem nächsten Provin¬
ziallandtag Bericht zu erstatten unter Ergänzung
der heutigen Vorlage dahingehend, wie viele Be¬
amte und Angestelltein den einzelnen Anstalten in
der 1. und 2. Tischklasse verpflegt werden".

Hierzu stellt die Fraktion U. S. P. nachstehen¬
den Antrag:

„In den Pruvinzial-Heil- und Pflegeanstalten
wird die 1. Tischklasse beseitigt".

Antrag des II d Fachausschusseszu dem An¬
trag der U. S. P. Fraktion, betr. Verpflegungder
arbeitenden Kranken usw. in den Provinzialanstalten.

Der Antrag des Fachausschusses lautet:
„Der Provinziallandtag wolle dem Antrage in

folgender Fassung zustimmen:
Die in den Provinzial-Heil- uud Pflegeanstal¬

ten usw. befindlichenPfleglinge, die regelmäßig
Arbeitsdienst verrichten, erhalten eine an die Ver¬
pflegung der übrigen sich im freien Arbeitsverhältnis
befindlichen Personen der betreffenden Anstalten an¬
gepaßte Verpflegung".

Keschluß:
Der Provinziallandtag lehnt die Gewährung

eines Zuschusses ab.

Der Provinziallandtag lehnt den Antrag der
Fraktion U. S. P. ab und stimmt dem Antrag
des Fachausschusses zu.

Der Provinziallandtag stimmt dem Antrag
des Fachausschusses zu.
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Gegenstand:
Antrag des II n, Fachausschusseszu dem An¬

trag der U. S. P. Fraktion, bei Beschwerdenin
Sachen der Fürsorgeerziehungbei der Untersuchung
das beschwerdeführende Mitglied der Provinziül-
kommissionbezw. Fachkommission mit hinzuzuziehen.

Antrag des I. Fachausschusseszu dem Haus¬
haltsplan über die Verwaltungskostender Provin-
zilll-Lebensversicherungsanstaltder Rheinprovinzfür
das Kalenderjahr vom 1. Januar 1922 bis 31.
Dezember 1922.

Antrag des I. Fachausschusseszu dem Haus¬
haltsplan für die Verwaltungskostender Landes-
dank der Rheinprovinz für das Kalenderjahr vom
1. Januar 1922 bis 31. Dezember 1922.

Autrag des I Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Proviuzialausschusses, betr. Er¬
höhung der Beteiligungssumme des Proviuzial-
Verbandes an der RheinischenWohnungsfürsorge
G. m,b. H. von 1000 000 Mark auf 3000000
Mark.

Antrag des I. Fachausschufseszu dem Haus¬
haltsplan
») zur Zahlung von Ruhegehälter» usw. an Pro-

vinzialbeamte und von Witwen- und Waisen-
geldern sowie Unterstützungenan deren Hinter¬
bliebene,

d) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstütz¬
ungen) und Witwen- und Waisengeldern an
nicht ruhegehaltsberechtigteBeamte, Angestellte
und Arbeiter bezw. deren Hinterbliebene,

«) über die Dr. Klein-Stiftung
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis
31. März 1923.

Antrag des I. Fachausschusseszu dem Antrag
der Ientrumsfraktion auf Verleihung eines Rechts¬
auspruches auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen¬
versorgung an die Arbeiter der Pruvinzialverwaltnng.

Beschluß:
Der Provmziallandtag lehnt die Zuziehung

von Mitgliedern der Provinzialkommissionbezw.
des Fachausschusses bei Untersuchung von Beschwer¬
den in Sachen der Fürsorgeerziehungab.

Unveränderte Annahme des Haushaltsplans.

Unveränderte Annahme des Haushaltsplans.

Der Provinziallandtag ermächtigt den Pro»
vinzialausschuß, die Beteiligungssumme an der
RheinischenWohnungsfürsorge G, m. b. H. von
1000000 auf 3000000 Mark zu erhöhen, zu
dem Zwecke eine Anleihe zu bestmöglichen Bedin¬
gungen aufzunehmen und sie mit 3°/« zu tilgen.

Unveränderte Annahme des Haushaltsplans.

Der Provmziallandtag beschließt, den Provin-
zialausschuß zu beauftragen, die Bestimmungen
über Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung
einer Nachprüfung zu unterziehen, insbesondere
darin die Einführung des Rechtsanspruchs auf
Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgungin Er¬
wägung zu ziehen.
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Gegenstand:
Antrag des I. Fachausschusseszu dem Haus¬

haltsplan für den Provinziallandtag, den Pro»
vinzialausschußund die Zentralverwaltungsbehörde
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1922 bis
31. März 1923.

Antrag des I, Fachausschusses zu dem Antrag
der Ientrumsfraktion, betr. Vornahme einer Nach¬
prüfung der Dienststellender Provinzmlverwaltung
mit dem Ziel auf Verminderung der Beamtenzahl.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Antrag
des Landesverbandesder Beamten und Angestellten
der Rheinischen Provinzmlverwaltung auf Protest¬
erhebung gegen die ministeriellen Richtlinien für
die Vefoldung der Kommunalbeamten.

. Beschluß:
Unveränderte Annahme des Haushaltsplanes.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses, betr. die
Bereitstellungvon Mitteln zum Ausbau von Dach-
geschoßriiumen im Ständehause.

Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Berich
und Antrag des Provinzialausschusses, betr.
Aenderung des Reglements über die Leitung und
Verwaltung der Abteilung für entmündigteTrinker
und Arbeitsscheuebei der Provinzial-Arbeitsanstalt
Vrauweiler vom 26. Februar und 22. März 1913.

Der Provinziallandtag stimmt dem Antrag
des Fachausschussesauf unveränderte Annahme
des Antrages der Ientrumsfraktion zu.

Der Provinziallandtag erhebt Einspruch gegen
die zahlreichen,in den Richtlinien des Ministers
des Innern vom 1. März 1922, betr. Durch¬
führung des Speirgesetzes enthaltenen Bestim¬
mungen, die weder im Sperrgesetzbegründet, noch
mit dem preußischenGesetz vom 8, Juli 1920
vereinbar sind, noch den Bedürfnissen und der
Eigenart der heutigen Kommunal-Verwaltungen
annähernd Rechnung tragen.

Feiner legt der Provinziallandtag Verwahrung
ein gegen die Unterscheidung zwischen den Beamten
der Provinzialverwaltung und denen der Städte,
als im Widerspruchstehend mit den in der Rhein¬
provinz bestehenden tatsächlichen Verhältnissen und
dem Beschluß des 59. Provinziallandtags, betr. den
Anschluß des Provinzialverbandes an die rheinischen
Besoldungsuerbände,dessen Beachtung der Provin¬
ziallandtag fordern muß.

Der Provinziallandtag genehmigt, daß für
den Ausbau weiterer Dachgeschoßräume im Stände-
Haus die Snmme von 450000 Mark vorschuß¬
weise bei der Landesbank aufgenommen und daß
dieser Betrag in eine demnächst aufzunehmende
Anleihe eingestelltwird.

Der Provinziallandtag beschließt wie folgt:
1. § 4 des Reglements über die Leitung und

Beaufsichtigungder Abteilung für entmündigte

wird in der Weise geändert, daß an Stelle
eines Pflegesatzesvon 6 Mark täglich, für die
Zeit vom 15. Mai bis 31. Juli ds. Is. ein
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Gegenstand:

Abstimmung
über den Antrag des IV. Fachausschusses,betr.
anderweitige Regelung der Getreideablieferungs¬
pflicht, und den hierzu gestellten Antrag der Fraktion
der Sozialdemokratischen Partei. (Vergleiche
Protokoll der 5. Sitzung vom 14. Juli).

Antrag des Ild Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Ver¬
wendung des aus dem Verkauf des Grundbesitzes
des Provinzialoerbandes im Kreise Malmedy
herrührenden Betrages von 250000 Mark.

Antrag des I. Fachausschusseszu der Ent¬
schließung der U. S. P. Fraktion, betr. Bereit¬
stellung von Mitteln für Arbeiterbildungszwecke.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Bericht
und Antrag des Provinzialausschusses,betr. Wahl
der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Renten«
bant berufenen Kommissare der Provinzial-Ver-
tretung und deren Stellvertreter.

Beschluß:
Pflegesatz von 20 Mark pro Tag und vom
1. August 1922 ab ein solchervon 30 Mark
täglich festgesetzt wird.

2. Hinter § 4 des Reglements wird folgende
Bestimmung eingeschaltet:
„§ 4»,. Die anderweiteFestsetzung der im § 4
aufgeführten Pflegelosten kann durch Beschluß
des Provinzialausschusseserfolgen".

Der Provinziallandtag lehnt den von der
Fraktion der SozialdemokratischenPartei gestellten
Abänderungsantrag ab und stimmt dem Antrag
des IV, Fachausschusses zu.

Der Provinziallandtag bewilligt aus dem
Betrage von 250 000 Mark, der durch Verkauf
von Oedländereien im Kreise Malmedy entstanden ist,
dem LandeskulturamtDüsseldorffür Kultivierungs-
arbeiten im Kreise Monschau den Betrag von
150000 Mark, und ermächtigt den Provinzial-
ausschuß, den Rest des Betrages von 100000
Mark ebenfalls für Kultivierungsarbeitenim Kreise
Monschau zu verwenden.

Der Provinziallandtag beschließt die Ueber¬
weisung der Entschließung an den Provinzial-
ausschuß zur weiteren Prüfung.

Der Provinziallandtag wählt für die Mit¬
wirkung und Kontrolle bei den Geschäften der
Direktion der Rentenbankfür die Provinz Westfalen,
die Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassau
in Münster:
1. an Stelle des verstorbenen Kommissars der

Provinzialvertretung, AbgeordnetenHueck,und
für den Rest der Wahlzeit desselben,d. i. bis
9. Dezember 1922, den Abgeordneten Falk;

2. für die ab 9. Dezember laufende neue Wahl¬
periode als Kommissaredie AbgeordnetenFall
und Haberland, Diese letztere Wahl erfolgt
auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maß¬
gabe, daß dieselbe so lange Geltung behält, bis
der Provinziallandtag eine Neuwahl vor¬
genommenhat.

7.
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Gegenstand:
Antrag des I. Fachausschusseszu dem Antrag

der U.S.P. Fraktion, bett. Ausweis für die
Mitglieder des Provinziallandtages und Provinzial-
ausschusseszum Besuch der Provinzialanstalten.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Antrag
der U. S. P. Fraktion auf Einsetzung einer
Kommission zwecks Durchführung der vom Reichs¬
präsidenten erlassenen Notverordnung bezw. des
Reichsgesetzes zum Schutze der Republik für die
Provinzialverwaltung.

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Antrag
der Fraktion der K. P. D., betr. Entfernung sämt¬
licher monarchistischer Symbole aus allen Anstalten
und Verwaltungsräumender Provinzialverwaltung.

Der Antrag der Fraktion der K. P. D, lautet
nach Abänderung der Ziffer 2:

„Der Pruvinzillllandtag wolle beschließen:
1. Aus allen Anstalten uno Verwaltungsräumen

der Provinzialverwaltung müssen sämtliche
monarchistischen Symbole entfernt werden;

2. Beamte, denen nachgewiesen wird, daß sie sich
an monarchistischenBestrebungenaktiv beteiligen,
sind zu entlassen;

3. Der Provinziallcmdtag wählt eine Kommission,
welche darüber zu wachen hat, daß dem Antrag
entsprechend gehandelt wird".

Antrag des l. Fachausschusseszu dem Antrag
der U. S. P. Fraktion, aus allen Diensträumen
der Provinzialverwaltung und Anstalten sämtliche
MonarchistischenAbzeichen, Bilder, Büsten und dergl.
zu entfernen.

Antrag des I. Fachausschusseszu dem Antrag
der Zentrumsfrattion auf Erstattung der vollen
Wirtschaftsbeihilfe (Vesetzungszulage) durch das
Reich.

Beschluß:
Der Provinziallandtag lehnt den Antrag der

U.S.P. Fraktion ab.
Der Landeshauptmann wird ersucht, den Pro¬

oinzialanstalten ein Verzeichnis der Mitglieder des
Provinziallandtags zugehen zu lassen und die
Direktorenzugleich anzuweisen, den darin genannten
Mitgliedern nach Anmeldung beim Direktor die
Anstalt zu zeigen, soweit es das dienstliche Interesse
und das persönliche Interesse der Insassen gestatten.

Der Provinziallandtag lehnt den Antrag der
U.S.P. Fraktion ab.

Der Provinziallandtag lehnt den Antrag der
Fraktion der K. P. D. ab.

Der Provinziallandtag lehnt den Antrag der
U. S. P. Fraktion ab.

Der Provinziallandtag nimmt den Antrag der
Zentrumsfrattion unverändert an.
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Gegenstand:

Antrag des I. Fachausschusses zu dem Antrag
der Zentrumsfraktion, betr. Verteilung der Erträg¬
nisse des Kraftfahrzeugsteuergesetzes.

Antrag des I. Fach¬
ausschusses zu dem Antrag
der Zentrumsfraktion,betr.
die Erhöhung der Dota»
tionsrente.

Antrag des I. Fach¬
ausschusses zu dem Vor¬
bericht zu dem Haupt-
Haushaltsplan der Pro-
vinzialoerwaltung sowie
zu den zu demselbenge-

Keschluß:
Der Provinziallandtag nimmt den Antrag der

Zentrumsfraktion mit der Maßgabe an, daß an
Stelle des Wortes: „Absicht" — „Maßnahme"
gesetzt und daß die Worte: „mit Entschiedenheit"
gestrichen werden.

Der Provinziallandtag stimmt dem Antrag der Zentrumsfraktion in
nachstehender Fassung zu: .

Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis von der Absicht der Staats-
regierung, den für das Geschäftsjahr1922 bestimmten Betrag der Erhöhung
der Dotation von 500 Millionen Mark nach den Grundsätzen der bis¬
herigen Dotationsgesetzgebungauf die Provinzen zu verteilen.

Der Provinziallandtag stellt fest, daß die in dieser Gesetzgebung vor¬
gesehenenVerfahren infolge Aenderungder Verhältnisse(Wegfall verschiedener
Provinzen, Aenderungder Steuergesetzgebung) praktischunmöglichgeworden
sind. Er stellt weiter fest, daß beide Verfahren bisher schon zu einer
erheblichen Schädigung der Rheinprouinz dadurch geführt haben, daß der
Maßstab der Ausgaben für Provinzinlzweckc überhaupt unberücksichtigt blieb
und der Maßstab der Bevölkerungszahlnicht entsprechend seiner Bedeutung
Anwendung fand. Der Provinziallandtag erhebt Einspruchgegen die beab¬
sichtigte Verteilungsart auch für die Uebergangszeit und fordert gebührende
Berücksichtigungder Ausgaben für Provinzialzweckennd stärkere Berück¬
sichtigung der Bevölkerungszahl. Er verlangt darüber hinaus, angesichts
der zahllosen Opfer, die die Rheinprovinz und ihre Bewohner infolge der
Besetzunggebracht haben, angesichts der durch die Tatsache der Besetzung
furchtbar verschärftenTeuerung und im Bewußtsein seiner Pflicht, gerade
heute die rheinischeKultur insbesondere in Bezug auf Heimatfchutzund
Denkmalpflegemit allen Kräften zu fördern, daß ein besondererTeil der
beabsichtigten Erhöhung ausgeschieden und lediglich an die unter dem Friedens-
vertrag besonders leidenden Provinzen verteilt werde. Der Provinzial¬
landtag spricht die bestimmteErwartung aus, daß die Staatsregierung die
Gelegenheitnicht vorübergehenlassen werde, sich der besonderen Verpflichtung
der Staatsregierung der Rheinprovinz gegenüberzu erinnern und ihre oft
gegebenen Versprechenzu wirksamerHilfe in diesem Falle einzulösen.

Der Provinziallandtag beschließt:
I. den Haupt-Haushaltsplan uebst den zu ihm gehörendenHaushalts¬

plänen der einzelnenVerwaltungszweige und Anstalten für das Rech¬
nungsjahr 1922 mit der Maßgabe festzustellen,daß
1. die Mehrausgaben als besonderePosten unter Titel VI, 11 der

Ausgaben (S. 22 des Haushaltsplanes) mit 188 937 300 Mk.,
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Gegenstand:
hörenden Hanshaltsplänen
der einzelnenVerwaltungs-
zweige und Anstalten für
das Rechnungsjahr vom
1. April 1922 bis 31.
März 1923

sowie
zu dem Haupt-Haushalts-
plan für die Provinzial-
verwaltung für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April
1922 bis 31. März 1923.

Beschluß:
2. die Mehreinnahmen

a) unter Titel I, <ü der Einnahme
unter Nr. 1 mit . . 1,725 Millionen

„ „ ^ „ . . 5o,5 „
„ „ 3 „ . . UN „

^ 4
d) als erhöhte Ueberwei-

sung aus Reichsein¬
kommensteuer mit . 43 „

o) aus dem Ausgleichs¬
stock mit .... 1,250___ „

in Summe mit 176 475 000 Mk.
- eingesetzt werden;
II. den durch Provinzialumlage zu deckenden Steuerbedarf zur Herbei¬

führung des Gleichgewichtszwischenden Einnahmen und Ausgaben
des Haupt-Haushaltsplans auf 221004150 Mark festzusetzen;

III. zur Deckungdes Stenerbedarfs die Erhebung einer Provinzialumlage
von 260°/« auf die Realsteuern nach Maßgabe des Gesetzesvom
3. Mai 1922 über die Anwendung der §§ 7 und 25 des Kleis¬
und Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 in der Fassung
der Novelle vom 26. August 1921;

IV. daß nach dem festgesetztenHaupt-Haushaltsplan und nach den zu ihm
gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige und
Anstalten die Verwaltung auch nach dem 1. Januar 1923 bezw. nach
dem 1. April 1923 so lange weiter geführt und die für 1922 geneh¬
migte Provinzialsteuer so lange weiter erhuben werde, bis der Pro-
vinziallandtag neue Haushaltspläne genehmigt haben wird.

Antrag des I. Fachausschusseszu dem Antrag
der Zentrumsfraktisn, betreffendNachprüfung der
Form und Gliederung des Haushaltsplanes der
Provinz.

Antrag des Geschäftsordnungsausschusseszu
dem Antrag der Fraktion der Kommunistischen
Partei, betreffend Uebernahme der durch eine
Fraktionssitzung entstandenen Kosten auf die Pro-
vinzilllverwaltnng.

Antrag des Geschäftsordnungsausschusseszu
dem Antrag der U. S. P. Fraktion ans Stellung¬
nahme zur Amtsenthebung von Provinzialausschuß-
mitgliedern.

Antrag des Geschäftsordnungsausfchufseszu
dem Antrag der KommunistischenFraktion auf

Der Provinzmllandtag nimmt den Antrag der
Zentrumsfraktion unverändert an.

Der Provinziallandtag lehnt die Uebernahme
der entstandenenKosten ab.

Der Provinziallandtag erklärt den Antrag der
U. S. P. Fraktion durch die in der Vollsitzung
am 10. Juli 1922 stattgehabte Aussprache über
diese Angelegenheitfür erledigt.

Der Provinziallandtag lehnt den Antrag der
Kommunistischen Fraktion ab. Da indes der Vor-
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Gegenstand:
Aufhebung des gegen das Mitglied des Provinzial-
ausschussesKnllb eingeleiteten Disziplinarverfahrens.

Beschluß:
fitzende des Provinzialansschusses im Gefchäfts-
ordnungsausfchuß erklärt hat, daß die Erklärung
des Herrn Knab vor dem Bezirksausschuß— durch
die er die Erklärung des stellvertretendenMit¬
gliedes des ProvinzialausschussesHerrn Betzhold
bezüglichder Schweigepflichtder Beamten zu der
feiuigen gemachthat — dem Provinzialausfchufse
genüge, gibt der Provinziallandtag dem Provinzial¬
ausschusse anheim, diese Erklärung auch dem Herrn
Minister des Innern abzugeben.

Antrag des Abgeordneten Dr. Adenn uer u.a.: Der Provinziallandtag stimmt diesem An-
„Der Provinziallandtag stellt fest, daß die trage zu.

Finanznot der Gemeindeninfolge nicht rechtzeitiger
Erledigung einer Abänderung des Landessteuer-
gesetzes zum finanziellen Zusammenbruchder Ge¬
meinden führen muß, uud erwartet vou der Reichs¬
und Staatsregierung unverzügliche Maßnahmen
zu Gunsten der in ihrer Existenz aufs schwerste
bedrohten Gemeinden".

Entschließung,
beantragt vom AbgeordnetenO. Hoffmann u.a.:

„Der Rheinische Provinziallandtag spricht dem
Vertreter der Rheinprovinz im Reichsrat, Herrn
Schumacher, anläßlich seiner antirepublikanischen
Haltung bei der Beratung der Gesetze zum Schutze
der Republik das schärfste Mißtraue,, aus".

Der Vorsitzende stellt zum Schlüsse der Beratungen fest, daß die Verhandlungen des Schluß der
Provinzillllandtllgs trotz aller dabei zutage getretenen, teilweisescharfen Gegensätze, von dem über- Beratungen,
einstimmendenWillen aller Parteien getragen gewesen seien, Zusammenstößezu vermeiden und die
Arbeit des Provinziallandtages sachgemäß zu erledigen. Er hoffe, daß der RheinischeProvinzial¬
landtag auch in Zukunft in diesem vorbildlichenGeiste arbeiten werde.

Dem Landeshauptmann und seinen Mitarbeitern sowie dem Provinziallandtagsoüro dankt der
Vorsitzendenamens des Provinziallandtags für die ausgezeichnete Vorbereitung der Geschäfteund
die vortrefflichetechnische Unterstützungbei deren Abwickelung,

Der Vorsitzende gedenkt der in den Ruhestand tretenden oberen Beamten der Provinzinl-
verwaltung. Insbesondere widmet er ein herzlichesAbschiedswortund dankendeAnerkennungdem
von der Leitung der Landesbank auf Antrag zurücktretendenGeneraldirektorGeheimrat Dr. Lohe,
der in 34 jähriger unermüdlicher nnd umsichtiger Arbeit das provinzielle Bankinstitut auf feinen
jetzigen Hochstandgebracht habe.

Der Vorsitzende macht dem stellvertretendenStaatskommissar die Mitteilung, daß der
63. RheinischeProvinziallandtag seine Geschäftebeendet habe.

Der Provinziallandtag lehnt es in Ermange¬
lung seiner Inständigkeit ab, zu dieser Angelegen¬
heit Stellung zu nehmen.
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Der stellvertretende Staatskommissar schließt den Provinziallandtag mit einer An¬
sprache. (Vergleicheden stenographischen Bericht.)

Der Vorsitzende richtet ein Schlußwort an die Versammlung. (Vergleicheden steno¬
graphischenBericht.)

Der AbgeordneteMaus dankt dem Vorsitzenden für die vorzügliche Führung der Geschäfte.
Der Vorsitzende dehnt diesen Dank auf seine Mitarbeiter aus.

(Schluß der Sitzung 4 Uhr 40 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. v. Stedman. A. Hauck.
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Verzeichnis
der Ausschüsse des 63. Meinischen Movinziallandtags.

I. Fachausschuß:
Vorsitzender:—, stellvertretenderVorsitzender: Falk, Schriftführer: Hoff, stellvertretenderSchrift¬
führer: Dr. Dichgans. Mitglieder:Andres (Gutleuthof), Hebborn, Hoffmann, Dr. Iarres.
Freiherr von Lo8, Lllchem, Maus, Dr. Saassen, Schäfer, Simon, Ulleubaum,

Dr, Wesenfeld,

II» Fachausschuß:
Vorsitzender:Dr. Kaiser, stellvertretenderVorsitzender:Reese, Schriftführer:Frl. Müller, stell¬
vertretender Schriftführer:Grootens, Mitglieder: Frau Becker, Frau Blumberg, Daams,
Frau Dleckerhoff, Dr. Fischer, Kranz. Küppers, Frl. Otto, Frau Plum, Frau

Schumacher-Köhl, Steinmeyer.

III» Fachausschuß:
Vorsitzender:Dr. Esch, stellvertretenderVorsitzender:Funk, Schriftführer:Büchfenschütz stell¬
vertretender Schriftführer: Brauer, Mitglieder:Bierwirth, Deppe. Dinger. Esser-Euskirchen

Frl. Gosewinkel, v. Itter. Dr. Krebs, Kühnen, Milan, Orlopp, Schmitz.

III. Fachausschuß:

IV. Fachausschuß:
Vorsitzender: von Stedman, stellvertretender Vorsitzender: Lensing, Schriftführer' Tl>eiKen
stellvertretender Schriftführer: Albers, Mitglieder: Bamberger, Bergweiler, Ges inner'
Heuser, Krapoll, Pfaff, Schlieper, Schroer-Hochhalen,Dr. Schüler, Steidl, Weyers'.

Geschllftsordnungsausschuß:
Vorsitzender:Eberle, stellvertretenderVorsitzender:Adams, Schriftführer: Hauck, stellvertretender
Schriftführer:Frau Schumacher-Köhl, Mitglieder:Dr. Graf Adelmann von Adelmauns-
selben. Vauknecht. Elfes. Esser-Oberhausen,Falk. Grootens, vr. Hartmann Heuier

Dr. Kaiser, Maus. I). Dr. de Weerth. ' " ' '

Wahlprüfungsllusschuß:
Vorsitzender-Völker, stellvertretenderVorsitzender:Tillmanns. Schriftführer:Holten, stellver-

3"c»N^ ^"^^' M glleder:Dinger. Dr. Esch. Floßdorf, v. Gillhöusen,
Frl. Gosennnlel. Grootens. Haberland, Dr. Hartmann. Knab, Rulof. Schürhoff.
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